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Drittes Gesetz 
zur Änderung des Krankenhausgestaltungs-

gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Drittes Gesetz
zur Änderung des Krankenhausgestaltungs-

gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 9. März 2021

Artikel 1

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 22. März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 10 wird wie folgt gefasst:

   „§  10 Nachweis freier Behandlungskapazitäten, 
Großeinsatzlagen und Katastrophen“.

 b)  Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst:

   „§ 34 Auskunftspfl icht“.

 c)  Nach der Angabe „§  34b Haftpfl ichtversiche-
rung“ wird folgende Angabe eingefügt: 

   „§ 34c Sicherung von Patientenunterlagen“.

2.  In §  1 Absatz  4 werden nach der Angabe „Satz  1“ 
die Wörter „und Satz 4“ eingefügt, die Angabe „16. 
Juni 1998 (BGBl.  I S. 1311)“ durch die Angabe „15. 
November 2019 (BGBl. I S. 1604)“ ersetzt, die Wörter 
„, das zuletzt durch Artikel  34a des Gesetzes vom 
6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden 
ist,“ und das Wort „heilkundlichen“ gestrichen.

3.  § 5 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „§  39 Absatz  1a des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl.  I 
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 311 der Ver-
ordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl.  I S. 1328) geän-
dert worden ist, bleibt unberührt.“

4.  In § 7 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Nordrhein 
Westfalen“ durch die Wörter „Nordrhein-Westfalen“ 
ersetzt. 

5.  In § 9 werden nach dem Wort „Bestellung“ die Wör-
ter „einer oder“ eingefügt und die Angabe „(AG-
TPG)“ durch die Wörter „vom 9. November 1999 (GV. 
NRW. S. 599), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. S.  78) geändert 
worden ist,“ ersetzt. 

6.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 10
   Nachweis freier Behandlungskapazitäten, 

 Großeinsatzlagen und Katastrophen“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Das Krankenhaus ist verpfl ichtet, den Leit-
stellen der Rettungsdienste nach §  8 Absatz  3 
Rettungsgesetz NRW vom 24. November 1992 
(GV. NRW. S.  458) in der jeweils geltenden Fas-
sung die nach Leistungsbereichen und Leistungs-
gruppen gegliederten freien Behandlungskapazi-
täten zu melden. Das Recht der Patientinnen und 
Patienten auf freie Krankenhauswahl bleibt un-
berührt.“

 c)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Großschadens-
ereignissen“ durch die Wörter „Großeinsatzlagen 
und Katastrophen“ ersetzt.

 d)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Das“ die 
Wörter „für das Gesundheitswesen“ einge-
fügt und das Wort „Großschadensereignis-
sen“ durch die Wörter „Großeinsatzlagen und 
Katastrophen“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird nach dem Wort „mit“ das Wort 
„Schutzausrüstung,“ eingefügt. 

7.  In § 11 Absatz 1 wird die Angabe „Krankenhausfi -
nanzierungsgesetz (KHG)“ durch die Wörter „des 
Krankenhausfi nanzierungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung“ und die Wörter „in der je-
weils geltenden Fassung“ durch die Wörter „, das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1018) geändert worden ist,“ ersetzt.

8.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium stellt einen Krankenhausplan gemäß 
§  6 des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes auf, 
überprüft ihn regelmäßig und schreibt ihn fort. 
Der jeweils aktuelle Krankenhausplan wird auf 
der Homepage des Ministeriums veröffentlicht. 
Der Krankenhausplan wird auch in maschinen-
lesbarer Form veröffentlicht.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils die An-
gabe „KHG“ durch die Wörter „des Kran-
kenhausfi nanzierungsgesetzes“ ersetzt.  

  bb)  Die Sätze 5 und 6 werden aufgehoben. 

 c)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

   „(3) Die Aufstellung und Fortschreibung des 
Krankenhausplans erfolgt auf der Grundlage von 
Leistungsbereichen und Leistungsgruppen. Je-
dem Leistungsbereich werden eine oder mehrere 
Leistungsgruppen zugeordnet. Die Leistungsbe-
reiche orientieren sich an den Weiterbildungs-
ordnungen für Ärztinnen und Ärzte der Ärzte-
kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe. Leis-
tungsgruppen bilden konkrete medizinische 
Leistungen ab. Die Leistungsgruppen der „All-
gemeinen Inneren Medizin“, der „Allgemeinen 
Chirurgie“ und der anderen allgemeinen Leis-
tungsgruppen richten sich nach den Weiterbil-
dungsordnungen für Ärztinnen und Ärzte der 
Ärztekammern. Spezifi sche Leistungsgruppen 
richten sich nach den Operationen- und Prozedu-
renschlüsseln nach § 301 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch, der International Statistical Clas-
sifi cation of Diseases and Related Health Prob-
lems der Weltgesundheitsorganisation oder 
anderen geeigneten Merkmalen. Grundsätzlich 
wird eine Leistungsgruppe nur einem Leistungs-
bereich zugeordnet. Einzelne Leistungsgruppen 
können mehreren Leistungsbereichen zugeordnet 
werden. Einzelne Leistungen können mehreren 
Leistungsgruppen beziehungsweise Leistungsbe-
reichen zugeordnet werden. Den Leistungsgrup-
pen werden qualitative Anforderungen zugeord-
net. Die Versorgungskapazitäten werden durch 
quantitative oder qualitative Parameter be-
stimmt. Dies können auch Planbettenzahlen oder 
Behandlungsplatzzahlen sein. Die weitere Syste-
matik der Leistungsbereiche und Leistungsgrup-
pen wird in den Rahmenvorgaben nach den § 12 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 13 geregelt.“ 

 d)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und in 
Satz  1 wird die Angabe „Nrn. 1 und 4 KHG“ 
durch die Wörter „Nummer  4 des Krankenhaus-
fi nanzierungsgesetzes“ ersetzt.

 e)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und in 
Satz 3 werden nach dem Wort „Ärzteschaft,“ die 
Wörter „mit niedergelassenen approbierten Leis-
tungserbringern im Bereich der Psychotherapie,“ 
eingefügt. 
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9.  § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 wird die Angabe „4“ durch die Angabe 
„5“ ersetzt. 

 b)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
bei medizinischen Leistungen von hoher Komple-
xität Mindestfallzahlen in den Rahmenvorgaben 
nach §  12 Absatz  2 Satz  2 Nummer  1 und §  13 
auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin 
festzulegen.“

10.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben 
nach § 13 legt das zuständige Ministerium insbe-
sondere die nach Leistungsbereichen und Leis-
tungsgruppen differenzierten Versorgungskapazi-
täten abschließend fest, wobei die Festlegungen 
für die Universitätskliniken im Einvernehmen 
mit dem für Wissenschaft zuständigen Ministe-
rium erfolgen. Die Bestimmung erfolgt durch 
quantitative oder qualitative Parameter, dies kön-
nen auch Gesamtplanbettenzahlen oder Gesamt-
behandlungsplatzzahlen sein. Es entscheidet au-
ßerdem auf der Grundlage der Regelungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zur Konkreti-
sierung der besonderen Aufgaben von Zentren 
und Schwerpunkten gemäß §  136c Absatz  5 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Aus-
weisung besonderer Aufgaben von Zentren und 
Schwerpunkten. Hierzu erarbeiten die Kranken-
hausträger und die Verbände der Krankenkassen 
gemeinsam und gleichberechtigt ein regionales 
Planungskonzept. § 211a des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch gilt für die Verbände der Kran-
kenkassen entsprechend. Die kommunale Ge-
sundheitskonferenz nach § 24 des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 25. No-
vember 1997 (GV. NRW. S. 430) in der jeweils gel-
tenden Fassung kann eine Stellungnahme dazu 
abgeben.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird nach dem Wort „Zu“ das Wort 
„den“ eingefügt.

  bb)  In Satz 3 werden nach dem Wort „Behörde“ 
die Wörter „in Textform“ eingefügt.

c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die regionalen Planungskonzepte sind der zu-
ständigen Behörde und den Beteiligten nach §  15 
Absatz  1 vorzulegen. Dem Antrag auf Fortschrei-
bung ist eine Dokumentation des Verhandlungsab-
laufs und der das Ergebnis tragenden Gründe beizu-
fügen. Sind mehrere Betriebsstellen vorhanden, 
muss den Antragsunterlagen zu entnehmen sein, wie 
sich der Versorgungsauftrag des Krankenhauses 
nach dem Ergebnis der Verhandlungen auf die ein-
zelnen Betriebsstellen verteilen soll. Die zuständige 
Behörde gibt die regionalen Planungskozepte der 
unteren und der obersten Gesundheitsbehörde sowie 
den Beteiligten nach § 15 Absatz 1 zur Kenntnis. Be-
züglich der Beteiligten nach § 15 Absatz 1 dürfen in 
diesem Rahmen durch die untere Gesundheitsbe-
hörde nur die folgenden Informationen mitgeteilt 
werden: Versorgungsgebiet, Krankenhaus und Be-
triebsstelle, Ort, in Zahlen die Versorgungskapazität 
im Soll, in Zahlen die Forderung des Krankenhauses 
sowie in Zahlen das Votum der Verbände der Kran-
kenkassen. Das zuständige Ministerium prüft das re-
gionale Planungskonzept rechtlich und inhaltlich. 
Ist die Schließung von Krankenhäusern oder die 
Aufgabe von Versorgungsaufträgen einzelner Leis-
tungsbereiche oder Leistungsgruppen vorgesehen, 
gibt das zuständige Ministerium auch der betroffe-
nen Gemeinde Gelegenheit zur Stellungnahme.“

11.  § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 8 wird nach der Angabe „(Psychothe-
rapeutenkammer NRW)“ ein Komma eingefügt.

 b)  Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 einge-
fügt:

   „9. ein von dem für Wissenschaft zuständigen Mi-
nisterium,“.

 c)  Nach dem Wort „Mitglied“ nach der neuen Num-
mer 9 wird das Wort „sowie“ eingefügt.

 d)  Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 10.

12.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Bescheid über die Aufnahme enthält 
mindestens

  1.  den Namen und den Standort des Kranken-
hauses und seiner Betriebsstellen,

  2.  die Bezeichnung, Rechtsform und den Sitz des 
Krankenhausträgers sowie den Eigentümer 
des Krankenhauses,

  3.  die Nummer und das Datum der Aufnahme in 
den Krankenhausplan, das Institutionskenn-
zeichen sowie die Standortnummer,

  4.  das Versorgungsgebiet,

  5.  die Versorgungsregion für die psychiatrische 
Pfl ichtversorgung,

  6.  den Versorgungsauftrag nach Leistungsberei-
chen und Leistungsgruppen, 

  7.  die je Leistungsgruppe durch die durch-
schnittliche jährliche Fallzahl oder durch an-
dere qualitative oder quantitative Parameter 
angegebene Versorgungskapazität im Ist und 
Soll, in den Rahmenvorgaben nach §  12 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 1 und § 13 wird je Leis-
tungsgruppe eine Schwankungsbreite vorge-
sehen, in deren Rahmen die Krankenhäuser 
von der festgestellten Versorgungskapazität 
abweichen dürfen,

  8.   nachrichtlich die durch die Planbettenzahl, 
Behandlungsplatzzahl oder durch andere qua-
litative oder quantitative Parameter festge-
stellte Versorgungskapazität im Ist und Soll 
und 

  9.  die Ausbildungsstätten nach §  2 Nummer  1a 
des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes.

   Die den jeweiligen Leistungsgruppen zugehöri-
gen Leistungen dürfen nur erbracht werden, 
wenn diese im Feststellungsbescheid zugewiesen 
wurden. Ist im Bescheid eine allgemeine Leis-
tungsgruppe zugewiesen worden, darf das ge-
samte Leistungsspektrum des betreffenden Ge-
bietes der Weiterbildungsordnung erbracht wer-
den, soweit diese Leistungen nicht einer anderen 
Leistungsgruppe zugewiesen sind. Die Pfl icht zur 
Versorgung in Notfällen bleibt unberührt. Glei-
ches gilt für Leistungen, die während einer Be-
handlung notwendig werden. Der Versorgungs-
auftrag des Krankenhauses gemäß §  8 Absatz  1 
Satz 4 Nummer 1 des Krankenhausentgeltgeset-
zes vom 23. April 2002 (BGBl.  I S.  1412, 1422), 
das zuletzt durch Artikel 3a des Gesetzes vom 19. 
Mai 2020 (BGBl.  I S. 1018) geändert worden ist, 
kann dabei hinsichtlich einzelner Leistungsberei-
che oder einzelner Leistungsgruppen einge-
schränkt werden, soweit dies zur Erreichung der 
Ziele der Krankenhausplanung gemäß §  8 Ab-
satz 2 des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes ge-
boten ist.“

 b)  In Absatz 2 werden die Wörter „Versorgungsange-
bote an sich binden“ durch die Wörter „Leistun-
gen anbieten“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

   „Der Versorgungsauftrag gemäß Absatz  1 Num-
mer 6 ist innerhalb von zwölf Monaten nach Be-
kanntgabe des Bescheides nach Absatz  1 Satz  1 
umzusetzen. Sind für die Umsetzung Baumaß-
nahmen erforderlich, wird die Zeit für die Um-
setzung der Baumaßnahme von der zuständigen 
Behörde im Einzelfall festgelegt und der Umset-
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zungszeitraum beginnt abweichend von Satz  1 
erst mit Abschluss der Baumaßnahmen. Wird der 
Versorgungsauftrag nach Ablauf des jeweiligen 
Zeitraumes nicht oder nicht vollständig umge-
setzt, kann die zuständige Behörde den Bescheid 
nach Absatz  1 Satz  1 ganz oder teilweise auf-
heben.“ 

 d)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

   „(4) Die hinreichend konkrete Absicht zum Wech-
sel in der Trägerschaft des Krankenhauses ist der 
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 
Soweit der vollzogene Trägerwechsel nach Auf-
fassung der Behörde nicht zu einer Gefährdung 
des Versorgungsauftrages des Krankenhauses 
führen wird, erteilt die zuständige Behörde dem 
neuen Krankenhausträger einen neuen Bescheid 
nach Absatz  1, andernfalls stellt die Behörde 
durch Bescheid fest, dass das Krankenhaus durch 
den vollzogenen Trägerwechsel aus dem Kran-
kenhausplan ausgeschieden ist. In der Zeit zwi-
schen dem Trägerwechsel und der Entscheidung 
der Behörde darf das Krankenhaus die Versor-
gung im Umfang der Feststellung nach Absatz 1 
auch unter dem neuen Träger fortsetzen, wenn 
nicht die Behörde aufgrund einer drohenden Ge-
fährdung der Versorgung etwas Gegenteiliges an-
ordnet.“

13.  § 17 Satz 6 wird aufgehoben.

14.  In §  18 Absatz  2 Nummer  1 wird nach dem Wort 
„Zahlungsmodalitäten“ das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt und nach der Angabe „Absatz 1“ wer-
den die Wörter „sowie für einen Übergangszeitraum 
die Reihenfolge der Berechtigten“ gestrichen. 

15.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:

   „(2) Darüber hinaus ist eine Abtretung nach Ab-
satz  1 nicht mehr zulässig, wenn der Feststel-
lungsbescheid nach §  16 Absatz  1 aufgehoben 
wurde oder die Voraussetzungen für eine Heraus-
nahme aus dem Krankenhausplan nach § 16 Ab-
satz 2 vorliegen. Stellt die zuständige Behörde ei-
nen Verstoß gegen diese Abtretungsverbote fest, 
darf sie ebenfalls die Abtretung ablehnen.

   (3) Ansprüche und Anwartschaften auf Förde-
rung erlöschen mit Bestandskraft eines Beschei-
des, der eine Feststellung nach § 16 aufhebt.“

16.  In § 21a Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „des“ durch 
die Wörter „der Patientinnen und“ ersetzt.

17.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „einer Abteilung“ 
durch die Wörter „einem Leistungsbereich“ er-
setzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die pauschale Ausgleichsleistung beträgt 1 
Prozent des nach den § 11 Absatz 1, § 14 Absatz 1 
des Krankenhausentgeltgesetzes und §  17 Ab-
satz 1, § 20 Absatz 1 Bundespfl egesatzverordnung 
vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), die zu-
letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 13. Juli 
2020 (BGBl.  I S.  1691) geändert worden ist, ge-
nehmigten Budgets des Krankenhauses. Maß-
geblich ist hierfür das zwölf Monate umfassende, 
genehmigte Budget des der Schließung vorange-
gangenen Jahres. Bei Ausscheiden eines Leis-
tungsbereichs ist der diesem Leistungsbereich 
entsprechende Anteil des Budgets zugrunde zu 
legen.“

18.  § 28 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben. 

 b)  Die Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3. 

 c)  Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

   „(4) Im Übrigen gelten für die Rücknahme und 
den Widerruf von Bewilligungsbescheiden und 
die Rückforderung von Fördermitteln die Bestim-

mungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils gelten-
den Fassung.“

19.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

   „(2) Das Krankenhaus ist nach ärztlich über-
schaubaren Verantwortungsbereichen und medi-
zinischen Gesichtspunkten nach den Vorgaben 
der Feststellungen des Krankenhausplans in Ab-
teilungen gegliedert.“

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

20.  § 34 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 34
  Auskunftspfl icht“.

 b)  In Satz 1 werden nach dem Wort „dem“ die Wör-
ter „für Gesundheit“ eingefügt.

21.  Nach § 34b wird folgender § 34c eingefügt: 

 „§ 34c
 Sicherung von Patientenunterlagen

  Der Krankenhausträger hat Maßnahmen zu treffen, 
dass im Falle der Schließung eines Krankenhauses 
aufgrund einer drohenden Zahlungsunfähigkeit die 
dort geführten Patientenunterlagen entsprechend 
ihrer individuellen Aufbewahrungsdauer unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, ins-
besondere zur Gewährleistung von Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit aufbewahrt werden 
können, und dass Ansprüche der Patientinnen und 
Patienten auf jederzeitige Durchsetzung ihrer 
Rechte nach der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
 Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L  119 vom 4.5.2016, S.  1, L 314 vom 22.11.2016, 
S.  72, ABl. L 127 vom 23.5.2018, S.  2) sowie ihrer 
Rechte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht be-
einträchtigt werden. Maßnahmen im Sinne des Sat-
zes 1 sind insbesondere Sicherungsmaßnahmen, die 
einen Zugang zu, einen Zugriff auf und die Kennt-
nisnahme von Patientenunterlagen durch unbefugte 
Personen verhindern sowie die in regelmäßigen Ab-
ständen durchgeführte Prüfung, ob Patientenunter-
lagen vernichtet werden können. Der Krankenhaus-
träger weist die getroffenen Sicherungsmaßnahmen 
entsprechend der individuellen Aufbewahrungs-
dauer ab dem [18. März 2021] und sodann alle zwei 
Jahre gegenüber der zuständigen oberen Aufsichts-
behörde gemäß § 11 Absatz 4 nach. Es ist sicherzu-
stellen, dass die Maßnahmen auch im Falle der 
Schließung eines Krankenhauses während der indi-
viduellen Aufbewahrungsdauer aufrechterhalten 
werden können.“

22.  § 36 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 wird die Angabe „KHG“ durch die 
Wörter „des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes“ 
ersetzt.

 b)  In Absatz  2 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt und nach der Angabe „§ 31a“ die 
Angabe „sowie § 34c“ eingefügt. 

 c)  In Absatz  4 wird die Angabe „KHG“ durch die 
Wörter „des Krankenhausfi nanzierungsgesetzes“ 
ersetzt.

23.  § 37 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz  1 werden die folgenden Absätze 1 
und 2 vorangestellt: 

   „(1) Für alle regionalen Planungsverfahren, die 
zum [18. März 2021] ihren Abschluss bereits ge-
funden haben oder ihren Abschluss vor Aufstel-
lung eines Krankenhausplans fi nden, der eine 
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Plansystematik nach Leistungsbereichen und 
Leistungsgruppen umsetzt, gelten die §  10 Ab-
satz 1, § 12 Absatz 3, § 14 Absatz 1 und 3, § 16 
Absatz  1 und 2 und §  24 in ihrer bis zum [18. 
März 2021] geltenden Fassung. Gleiches gilt für 
alle regionalen Planungsverfahren, die zum Zeit-
punkt der Aufstellung eines Krankenhausplanes, 
der eine Plansystematik nach Leistungsgruppen 
und Leistungsbereichen umsetzt, noch nicht ab-
geschlossen sind.

   (2) Der vor in Kraft treten dieses Gesetzes aufge-
stellte Krankenhausplan gilt weiter bis zur Auf-
stellung eines neuen Krankenhausplans.“

 b)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3.

 c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und die An-
gabe „- KHG NRW -“ gestrichen.

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und die An-
gabe „KHG NRW“ durch die Wörter „des Kran-
kenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

24.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Die Landesregierung überprüft unter Mit-
wirkung des Ausschusses nach § 15 die Wirksam-
keit dieses Gesetzes und unterrichtet den Land-
tag über das Ergebnis bis zum 31. Dezember 
2022.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 9. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 272
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Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich 
der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete Medien 

(Kostensatzung)

vom 19. Februar 2021

Aufgrund von § 104 Abs. 11 Medienstaatsvertrag (MStV) 
vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. S. 524) erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstal-
ten folgende Satzung:

§ 1
Amtshandlung, Kostengläubiger, Kostenschuldner, 

 sachliche Kostenfreiheit

(1) Im Bereich der Aufsicht nach § 105 MStV über bun-
desweit ausgerichtete Medien im Sinne des VII. Ab-
schnittes des Medienstaatsvertrages erhebt die zustän-
dige Landesmedienanstalt für Tätigkeiten in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt, die auf Entscheidungen ihrer Or-
gane nach § 104 Abs. 11 MStV beruhen (Amtshandlung), 
Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Vorschriften 
dieser Satzung.

(2) Zur Zahlung der Kosten ist verpfl ichtet, 

 1.  wer zu der Amtshandlung Anlass gegeben hat oder 
zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird;

 2.  wer die Kosten durch ein vor der zuständigen Lan-
desmedienanstalt abgegebene oder mitgeteilte Er-
klärung übernommen hat;

 3.  wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Ge-
setzes haftet.

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner.

(4) Die Kosten für Amtshandlungen fl ießen der zustän-
digen Landesmedienanstalt zu.

(5) Kosten werden nicht erhoben für 

 1.  Amtshandlungen, die überwiegend im öffentlichen 
Interesse von Amts wegen vorgenommen werden;

 2.  die Anforderungen von Kosten und Kostenvor-
schüssen;

 3.  die Anforderung von Zinsen oder Säumniszuschlä-
gen.

(6) Soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes be-
stimmt ist, wird das Rechtsbehelfsverfahren von der 
Kostenfreiheit nicht erfasst.

(7) Auch bei Kostenfreiheit nach Absatz 5 können Aus-
lagen im Sinn des §  6 Abs.  1, die durch unbegründete 
Einwendungen Beteiligter oder durch das Verschulden 
Beteiligter oder Dritter entstanden sind, diesen auferlegt 
werden.

§ 2 
Gebührenverzeichnis und Gebührenbemessung

(1) Für Amtshandlungen werden Gebühren nach dem 
Gebührenverzeichnis erhoben, das als Anlage Bestand-
teil dieser Satzung ist.

(2) Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem Gebüh-
renverzeichnis. Enthält das Gebührenverzeichnis keine 
Festgebühr, sondern eine Rahmengebühr, so ist die Höhe 
der Gebühr nach dem Verwaltungsaufwand und der Be-
deutung der Angelegenheit, insbesondere dem wirt-
schaftlichen oder sonstigen Interesse des Kostenschuld-
ners, zu bemessen. Für Amtshandlungen, die nicht im 
Gebührenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr 
erhoben, die nach im Gebührenverzeichnis bewerteten 
vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist.

(3) Die Gebühr wird auf Grundlage einer Entscheidung 
des für die Sachentscheidung funktionell zuständigen 
Organs zur Höhe der Kosten durch die zuständige Lan-
desmedienanstalt von Amts wegen festgesetzt.

§ 3
Mehrere Amtshandlungen

(1) Die Gebühr wird für jede Amtshandlung erhoben, 
auch wenn diese mit anderen zusammen vorgenommen 
wird; sie wird ohne Rücksicht auf die Zahl der beteilig-
ten Personen nur einmal erhoben.

(2) Mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens 
können durch eine Gebühr abgegolten werden, wenn 
keine dieser Amtshandlungen im Gebührenverzeichnis 
oder in einer anderen Vorschrift bewertet ist.

§ 4
Kosten bei Ablehnung, Zurücknahme 

oder Erledigung eines Antrags

(1) Bei Ablehnung eines Antrags kann die für die bean-
tragte Amtshandlung festzusetzende Gebühr bis auf ein 
Zehntel ermäßigt werden. Erfordert die Ablehnung der 
Amtshandlung einen unverhältnismäßig hohen Ver-
waltungsaufwand, kann die Gebühr bis zum doppelten 
Betrag der für die beantragte Amtshandlung festzuset-
zenden Gebühr erhöht werden. Wird ein Antrag wegen 
Unzuständigkeit abgelehnt, kann die Gebühr ermäßigt 
oder erlassen werden.

(2) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er 
sich auf andere Weise, bevor die Amtshandlung beendet 
ist, sind eine Gebühr von einem Zehntel bis zu drei Vier-
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tel der für die beantragte Amtshandlung festzusetzenden 
Gebühr je nach dem Fortgang der Sachbehandlung und 
die Auslagen zu erheben. Die Mindestgebühr beträgt ein-
hundert Euro, höchstens jedoch die für die Amtshand-
lung vorgesehene Gebühr.

(3) Von der Festsetzung der Kosten ist in den Fällen des 
Absatzes 2 abzusehen, soweit durch die Zurücknahme 
des Antrags oder seine Erledigung auf andere Weise das 
Verfahren besonders rasch und mit geringem Verwal-
tungsaufwand abgeschlossen werden kann, wenn dies 
der Billigkeit nicht widerspricht.

§ 5

Kosten im Rechtsbehelfsverfahren

(1) Die Gebühr beträgt im Rechtsbehelfsverfahren das 
Eineinhalbfache der vollen Amtshandlungsgebühr. Ist 
die Amtshandlung nur teilweise angefochten, verringert 
sich die Gebühr entsprechend. § 4 Abs. 1 fi ndet entspre-
chende Anwendung. 4Ist für die Amtshandlung eine Ge-
bühr nicht angefallen oder hat ein Dritter einen Rechts-
behelf erhoben, ist eine Gebühr bis zu fünftausend Euro 
zu erheben. Die Mindestgebühr beträgt einhundertfünf-
zig Euro. Bei einem Rechtsbehelf, der sich allein gegen 
die Festsetzung öffentlicher Abgaben, insbesondere ge-
gen eine Entscheidung über die Kosten richtet, beträgt 
die Gebühr bis zur Hälfte des angefochtenen Betrags, 
mindestens aber zehn Euro.

(2) Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen oder erle-
digt er sich auf andere Weise, werden eine Gebühr von 
einem Zehntel bis zu drei Viertel der nach Absatz 1 fest-
zusetzenden Gebühr je nach dem Fortgang des Verfah-
rens und die Auslagen erhoben. Die Mindestgebühr be-
trägt hundert Euro; im Fall eines Rechtsbehelfs, der sich 
allein gegen die Entscheidung über die Kosten richtet, 
beträgt sie zehn Euro. 3§ 4 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Hat ein Rechtsbehelf Erfolg, so werden keine Kosten, 
hat er zum Teil Erfolg, werden entsprechend ermäßigte 
Kosten erhoben. Unberührt bleibt jedoch die Erhebung 
der für eine Amtshandlung vorgeschriebenen Kosten, 
wenn diese auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen 
wird; dies gilt auch für die Ablehnung eines Antrags.

§ 6

Auslagen

(1) An Auslagen der an der Amtshandlung beteiligten 
Landesmedienanstalten und Stellen werden, soweit im 
Gebührenverzeichnis nicht Ausnahmen vorgesehen sind, 
erhoben

1.  die Zeugen und Sachverständigen zustehenden Ent-
schädigungen;

2.  Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen so-
wie Entgelte für Postzustellungsaufträge und Ein-
schreibe- und Nachnahmeverfahren; wird durch An-
gehörige der Landesmedienanstalten förmlich oder 
unter Einhebung von Geldbeträgen außerhalb der 
Dienststelle zugestellt, so ist derjenige Betrag zu er-
heben, der bei der förmlichen Zustellung mit Post-
zustellungsauftrag durch die Post oder bei Erhebung 
im Nachnahmeverfahren entstanden wäre;

3.  die durch Veröffentlichung von amtlichen Bekanntma-
chungen entstehenden Aufwendungen;

4.  die Reisekosten im Sinn der Reisekostenvorschriften 
und sonstige Aufwendungen bei Ausführung von 
Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle;

5.  die anderen Landesmedienanstalten oder anderen 
Personen für ihre Tätigkeit zustehenden Beträge.

(2) Für die auf besonderen Antrag erteilten Ausfertigun-
gen und Kopien werden Schreibauslagen erhoben, deren 
Höhe sich nach dem Verwaltungsaufwand bemisst.

(3) Auslagen im Sinn des Absatzes 1 werden auch dann 
erhoben, wenn die kostenerhebende Landesmedienan-
stalt aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungs-
vereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die ande-
ren Landesmedienanstalten, Einrichtungen oder Perso-
nen Zahlungen nicht zu leisten hat.

(4) Können nach besonderen Rechtsvorschriften Ausla-
gen erhoben werden, die nicht besonders bezeichnet 
sind, gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 7
Entstehung des Kostenanspruchs

Der Kostenanspruch entsteht mit der Beendigung der 
kostenpfl ichtigen Amtshandlung. Bedarf die Amtshand-
lung einer Zustellung, Eröffnung oder sonstigen Be-
kanntgabe, so ist sie damit beendet.

§ 8 
Kostenentscheidung, Rechtsbehelf

(1) Die Kostenentscheidung ist von Amts wegen nachzu-
holen, wenn sie bei der Vornahme der kostenpfl ichtigen 
Amtshandlung unterblieben ist.

(2) Fehlerhafte Kostenentscheidungen können von Amts 
wegen von der zuständigen Landesmedienanstalt geän-
dert werden.

(3) Die Kostenentscheidung kann zusammen mit dem 
Verwaltungsakt oder selbständig nach Maßgabe der Vor-
schriften über die Verwaltungsgerichtsbarkeit angefoch-
ten werden.

§ 9
Festsetzungsverjährung

Eine Kostenentscheidung, ihre Aufhebung oder ihre Än-
derung sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungs-
frist abgelaufen ist (Festsetzungsverjährung). Die Fest-
setzungsfrist beträgt vier Jahre, sie beginnt mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Kostenanspruch entstan-
den ist. Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange über 
einen vor Ablauf der Frist gestellten Antrag auf Aufhe-
bung oder Änderung der Festsetzung nicht unanfechtbar 
entschieden ist oder der Anspruch wegen höherer Gewalt 
innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist 
nicht verfolgt werden kann.

§ 10 
Kostenvorschuss, Zurückbehaltung, Zahlungsrückstände

(1) Die Landesmedienanstalt kann eine Amtshandlung, 
die auf Antrag vorgenommen wird, von der Zahlung ei-
nes angemessenen Kostenvorschusses abhängig machen. 
Dabei ist eine angemessene Frist zur Zahlung des Kos-
tenvorschusses zu setzen. Wird der Kostenvorschuss 
nicht binnen dieser Frist eingezahlt, so kann die Landes-
medienanstalt den Antrag als zurückgenommen behan-
deln; darauf ist bei der Anforderung des Kostenvor-
schusses hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht in Rechtsbehelfs-
verfahren.

(2) Ein Kostenvorschuss ist nicht anzufordern, wenn der 
den Antrag stellenden oder einer dritten Person dadurch 
ein wesentlicher Nachteil entstehen würde oder wenn es 
aus sonstigen Gründen der Billigkeit entspricht.

(3) Urkunden oder sonstige Schriftstücke können bis zur 
Bezahlung der geschuldeten Kosten zurückbehalten oder 
unter Nachnahme übersandt werden.

(4) Die Landesmedienanstalt kann außerdem eine Amts-
handlung, die auf Antrag vorgenommen wird, von der 
Zahlung rückständiger Kosten aus vorausgegangenen 
Verwaltungsverfahren gleicher Art abhängig machen, so-
weit dies der Billigkeit nicht widerspricht. Die Absätze 1 
bis 3 gelten entsprechend.

§ 11 
Fälligkeit

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenent-
scheidung fällig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt wird.

§ 12 
Billigkeitsmaßnahmen, Niederschlagung

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann die fest-
gesetzten Kosten ganz oder teilweise stunden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Kostenschuldner bedeuten würde und der Anspruch 
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durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Die Stun-
dung soll in der Regel nur auf Antrag und gegen Sicher-
heitsleistung gewährt werden.

(2) Die zuständige Landesmedienanstalt kann mit Zu-
stimmung des nach §  2 Abs.  3 zuständigen Organs von 
der Festsetzung der Kosten absehen, den Kostenanspruch 
erlassen oder bereits entrichtete Kosten erstatten, wenn 
die Einziehung der Beträge nach Lage des einzelnen Fal-
les unbillig wäre. Die Entscheidung kann auch auf Teile 
des Anspruchs oder der Kosten beschränkt werden.

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt kann von der 
Festsetzung der Kosten absehen oder den Kostenan-
spruch niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einzie-
hung keinen Erfolg haben wird, oder wenn der mit der 
Einziehung verbundene Verwaltungsaufwand außer Ver-
hältnis zu dem einzuziehenden Betrag steht.

(4) Ist eine Amtshandlung zurückgenommen oder wider-
rufen worden, ohne dass diejenige Person, an die sich die 
Amtshandlung gerichtet hat, dies zu vertreten hat, kann 
die zuständige Landesmedienanstalt die für die zurück-
genommene oder widerrufene Amtshandlung festgesetz-
ten Kosten mit Zustimmung der nach § 2 Abs. 3 zustän-
digen Organs ganz oder teilweise erlassen oder bereits 
entrichtete Kosten erstatten, wenn dies der Billigkeit 
entspricht.

(5) Kosten, die bei richtiger Sachbehandlung durch die 
zuständige Landesmedienanstalt nicht entstanden wä-
ren, sowie Auslagen, die durch eine von Amts wegen ver-
anlasste Verlegung eines Termins oder einer Verhandlung 
entstanden sind, werden nicht erhoben.

§ 13
Zinsen

(1) Für die Dauer einer gewährten Stundung werden 
Zinsen erhoben.

(2) Für den geschuldeten Betrag, hinsichtlich dessen 
nach den §§  80 und 80a VwGO aufschiebende Wirkung 
besteht oder die Vollziehung ausgesetzt war, sind Zinsen 
für die Dauer der aufschiebenden Wirkung bzw. der Aus-
setzung festzusetzen, soweit ein Rechtsbehelf gegen die 
Hauptsache bzw. die Kostenfestsetzung endgültig ohne 
Erfolg geblieben ist.

(3) Die Zinsen betragen für jeden Monat 0,5  v.  H. Sie 
sind von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur 
für volle Monate zu zahlen; angefangene Monate bleiben 
außer Ansatz. Für die Berechnung der Zinsen wird der 
zu verzinsende Betrag auf volle fünf Euro abgerundet. 
4Zinsen werden nur festgesetzt, wenn sie mindestens 
zehn Euro betragen.

(4) Die Vorschriften über die Kostenbescheide gelten für 
Zinsbescheide entsprechend.

§ 14 
Säumniszuschläge

(1) Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des Fälligkeits-
tages entrichtet, ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von eins v.  H. des rück-
ständigen auf fünfzig Euro abgerundeten Kostenbetrags 
zu entrichten. Die Kosten gelten als entrichtet bei Über-
gabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln am Tag des 
Eingangs bei der zuständigen Kasse, bei Überweisung 
oder Einzahlung auf ein Konto der zuständigen Kasse an 
dem Tag, an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben 
wird, bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung am Fäl-
ligkeitstag. Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis 
bis zu fünf Tagen nicht erhoben.

(2) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumnis-
zuschläge gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. 
Insgesamt ist jedoch kein höherer Säumniszuschlag zu 
entrichten als verwirkt worden wäre, wenn die Säumnis 
nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten wäre.

(3) § 12 gilt entsprechend.

§ 15
Zahlungsverjährung

(1) Ein festgesetzter Kostenanspruch erlischt durch Ver-
jährung (Zahlungsverjährung). Die Verjährungsfrist be-

trägt fünf Jahre; sie beginnt mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist.

(2) Die Zahlungsverjährung ist gehemmt, solange der 
Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten 
sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden 
kann.

(3) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch

1.  schriftliche Geltendmachung des Anspruchs;

2.  Stundung;

3.  Sicherheitsleistung;

4.  Aussetzung der Vollziehung;

5.  eine Vollstreckungsmaßnahme;

6.  Anmeldung im Konkurs;

7.  Ermittlungen der Landesmedienanstalt nach dem 
Wohnsitz oder dem Aufenthaltsort des Kostenschuld-
ners.

(4) Die Unterbrechung gemäß Absatz 3 dauert fort, bis

1.  bei schriftlicher Geltendmachung des Anspruchs der 
Leistungsbescheid bestandskräftig geworden ist;

2.  bei Stundung oder Aussetzung der Vollziehung die 
Maßnahme abgelaufen ist;

3.  bei Sicherheitsleistung, Pfändungspfandrecht, Zwangs-
hypothek oder einem sonstigen Vorzugsrecht auf Befrie-
digung das entsprechende Recht erloschen ist;

4.  das Konkursverfahren beendet ist.

(5) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbre-
chung geendet hat, beginnt die Frist nach Absatz  1 er-
neut.

(6) Die Frist nach Absatz 1 wird nur in Höhe des Betrags 
unterbrochen, auf den sich die Unterbrechungshandlung 
bezieht.

(7) Für Erstattungsansprüche gilt Absatz  1 entspre-
chend.

§ 16 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 7. November 
2020 in Kraft, wenn diese Satzung von allen Landesme-
dienanstalten übereinstimmend erlassen und veröffent-
licht wurde. Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz 
der Landesmedienanstalten (DLM) veröffentlicht im In-
ternetauftritt unter der Dachmarke „die medienanstal-
ten“, den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren von Kosten im Bereich des bundesweiten 
 privaten Rundfunks in der Fassung vom 28. Juni 2011 
(GV. NRW. 2018 S. 271) außer Kraft.

Düsseldorf, den 19. Februar 2021

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 22 vom 17. März 2021278

Gebührenverzeichnis zur Satzung 
zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete Medien

(Gebührenverzeichnis)

Lfd. Nr. Gebührengegenstand Gebühr 
in Euro

A ZAK

I. Rundfunk 

1 Zulassung privater bundesweit ausgerichteter Rundfunkprogramme nach § 53 MStV 500 – 100.000

2 Rücknahme oder Widerruf der Zulassung privater bundesweit ausgerichteter 
 Rundfunkprogrammen nach § 108 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MStV

250 – 10.000

3 Genehmigung von Änderungen der für die Zulassung relevanten Voraussetzungen 
sowie der Verbreitung des Rundfunkprogramms

100 – 10.000

4 Erweiterung der Zulassung um die Verbreitung eines Programm- und/oder 
 Werbefensters im Ausland

250 – 10.000

5 Bestätigung der Zulassungsfreiheit nach § 54 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 MStV 
i.V.m.§ 3 Abs. 1 Satzung über Zulassungsfreiheit.

100 – 5.000

6 Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 
§ 109 Abs. 1 MStV gegenüber Veranstaltern bundesweit ausgerichteter Rundfunk-
programme soweit nicht die KEK nicht nach § 105 Abs. 3 MStV zuständig ist.

250 – 10.000

7 Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für Regionalfensterprogramme nach 
§ 59 Abs. 4 Satz 1 MStV und für Sendezeit für Dritte nach § 65 Abs. 2 Satz 3 MStV

1.000 – 10.000

II. Telemedien

1 Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 18 bis 22 sowie §§ 74 bis 77 
MStV gegenüber privaten bundesweiten Anbietern von Telemedien 

250 – 10.000

2 Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 105 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. § 19 Abs. 4 MStV

1.000 – 10.000

3 Rücknahme oder Widerruf der Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach § 105 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 19 Abs. 6 MStV

500 – 5.000

4 Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf eine Entscheidung einer Einrichtung der 
 Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 105 Abs. 1 Nr. 4 MStV i.V.m. § 19 Abs. 8 MStV 

250 – 5.000

III. Medienplattformen und Benutzeroberfl ächen

1 Entgegennahme einer Anzeige des Betriebs einer Medienplattform oder Benutzer-
oberfl äche nach § 79 Abs. 2 MStV

keine Gebühr

2 Bestätigung der Unbedenklichkeit gegenüber Anbietern von Medienplattformen 
oder Benutzeroberfl ächen nach § 87 MStV

500 – 10.000

3 Entgegennahme einer Anzeige nach § 81 Abs. 5 Satz 2 MStV keine Gebühr

4 Entgegennahme einer Anzeige nach § 82 Abs. 3 Satz 1 oder 2 MStV keine Gebühr

5 Feststellung der Unbedenklichkeit gemäß § 87 MStV eines nach § 82 Abs. 3 Satz 1 
oder 2 MStV angezeigten Systems, einer Schnittstelle oder einer Entgeltstruktur 

500 – 10.000

6 Entgegennahme einer Anzeige zur Offenlegung nach § 83 Abs. 1 MStV keine Gebühr

7 Mediation nach § 83 Abs. 3 Satz 2 MStV keine Gebühr

8 Sonstige Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Medienplattformen und Benutzerober-
fl ächen nach § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 i.V.m. §§ 79 bis 87 MStV, soweit nicht die GVK 
nach § 105 Abs. 2 MStV zuständig ist

500 – 10.000

IV. Medienintermediäre

Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. §§ 92 bis 94 MStV 5.000 – 100.000
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Lfd. Nr. Gebührengegenstand Gebühr 
in Euro

V. Video-Sharing-Dienste

Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1Nr. 11 i.V.m. § 98 MStV 500 – 10.000

VI. Übertragungskapazitäten

1 Wahrnehmung der Aufgaben nach § 101 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 MStV keine Gebühr

2 Zuweisung von Übertragungskapazitäten an Rundfunkveranstalter, Anbieter von 
Telemedien oder Anbieter von Medienplattformen nach § 102 MStV soweit nicht die 
GVK nach § 105 Abs. 2 MStV zuständig ist

2.000 – 100.000

3 Rücknahme oder Widerruf einer Zuweisung von Übertragungskapazitäten für 
 bundesweite Versorgungsbedarfe nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 MStV 
 soweit nicht die GVK nach § 105 Abs. 2 MStV zuständig ist

1.000 – 10.000

VII. Weiterverbreitung 

1 Aussetzung der Weiterverbreitung nach § 103 Abs. 1 Satz 2 MStV 1.000 – 5.000

2 Entgegennahme einer Anzeige nach § 103 Abs. 2 MStV keine Gebühr

3 Untersagung der Weiterverbreitung nach § 103 Abs. 2 Satz 4 MStV 1.000 – 10.000

B GVK

1 Zuweisung von Übertragungskapazitäten für ein Angebot aufgrund einer Auswahl-
entscheidung nach § 102 Abs. 4 MStV

2.000 – 40.000

2 Rücknahme oder Widerruf einer aufgrund einer Auswahlentscheidung nach § 102 
Abs. 4 MStV getroffenen Zuweisung nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 MStV

1.000 – 20.000

3 Entscheidung über die Belegung von Medienplattformen nach § 81 Abs. 5 Satz 3. 
MStV

500 – 10.000

C KEK

1 Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammen-
hang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fernsehprogrammen bei Zulassung 
oder Änderung einer Zulassung, soweit der Vorgang nicht bereits über ZAK erfasst 
wurde.

1.000 – 10.000

2 Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammen-
hang mit der bundesweiten Veranstaltung von Fernsehprogrammen bei der 
 Bestätigung von Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen als unbedenklich, 
 sofern der Vorgang nicht bereits bei der ZAK erfasst wurde.

1.000 – 10.000

3 Maßnahmen nach § 60 Abs. 4 MStV keine Gebühr

D KJM

1 Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 1.000 – 10.000

2 Festlegung von Sendezeiten im Einzelfall gemäß § 8 JMStV 100 – 1.000

3 Festlegung von Ausnahmen im Einzelfall gemäß § 9 Abs. 1 JMStV 100 – 1.000

4 Feststellung eines Verstoßes gegen Bestimmungen des Jugendmedienschutz- 
 Staatsvertrags und/oder Anordnung einer Maßnahme auf Grundlage des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags

250 – 10.000

– GV. NRW. 2021 S. 275
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Satzung über die Schlichtungsstelle 
gemäß § 99 Medienstaatsvertrag

Vom 19. Februar 2021

Aufgrund von §  99 Abs.  2 Medienstaatsvertrag (MStV) 
vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. S. 524) erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstal-
ten folgende Satzung:

1. Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck, Zielsetzung

(1) Zweck dieser Satzung ist die Regelung von Einzel-
heiten über die Organisation und das Verfahren der 
Schlichtungsstelle gemäß § 99 Medienstaatsvertrag.

(2) Ziel ist es, eine unparteiische, faire, außergerichtliche 
und zügige gütliche Einigung im Falle von Streitigkeiten 
im Sinne des § 2 zu erzielen.

(3) Das Schlichtungsverfahren lässt die gesetzlichen 
Rechte der Nutzer unberührt.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der Schlichtung sind Streitigkeiten zwi-
schen Beschwerdeführern oder von der Beschwerde be-
troffenen Nutzern und Anbietern von Video-Sharing-
Diensten über Maßnahmen, die Anbieter von Video-Sha-
ring-Diensten im Verfahren nach den §§  10a und b des 
Telemediengesetzes, auch in Verbindung mit §  5b Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrag, getroffen oder unter-
lassen haben.

(2) Diese Satzung gilt für Video-Sharing-Dienste im An-
wendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU, wenn sie 
nach den Vorschriften des Telemediengesetzes in der Bun-
desrepublik Deutschland niedergelassen sind. Im Übri-
gen gilt diese Satzung für Video-Sharing-Dienste, deren 
Anbieter außerhalb der Europäischen Union niedergelas-
sen sind, soweit sie zur Nutzung in Deutschland be-
stimmt sind. Ein Video-Sharing-Dienst ist dann als zur 
Nutzung in Deutschland bestimmt anzusehen, wenn er 
sich in der Gesamtschau, insbesondere durch die verwen-
dete Sprache, die angebotenen Inhalte oder Marketing-
aktivitäten, an Nutzer in der Bundesrepublik Deutsch-
land richtet oder in der Bundesrepublik Deutschland ei-
nen nicht unwesentlichen Teil seiner Refi nanzierung 
erzielt.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung ist

1.  Video-Sharing-Dienst ein Telemedium im Sinne von 
§ 2 Abs. 2 Nr. 22 Medienstaatsvertrag;

2.  Anbieter von Video-Sharing-Diensten Diensteanbieter 
im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 23 Medienstaatsvertrag.

§ 4
Zuständigkeit

Zuständig für die Einleitung und Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens nach dieser Satzung ist eine 
durch die Landesmedienanstalten eingerichtete und von 
diesen gemeinsam getragene Schlichtungsstelle.

§ 5
Verfahrensgrundsätze

(1) Die Schlichtungsstelle hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Privatsphäre und die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse der Beteiligten gewahrt bleiben. Die Mit-
glieder der Schlichtungsstelle und die weiteren in die 
Durchführung des Schlichtungsverfahrens eingebunde-
nen Personen sind zur Verschwiegenheit verpfl ichtet, so-
weit durch Rechtsvorschrift nichts anderes geregelt ist. 
Die Pfl icht bezieht sich auf alles, was ihnen in Ausübung 
ihrer Tätigkeit bekannt geworden ist.

(2) Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

(3) Das Schlichtungsverfahren wird in Textform durch-
geführt, es sei denn, die Schlichtungsstelle hält einen 
mündlichen Termin zur gütlichen Einigung der Beteilig-
ten für erforderlich.

(4) Das Schlichtungsverfahren ist freiwillig. Die Be-
schwerde und die Zustimmung zur Durchführung des 
Verfahrens können bis zum Abschluss des Verfahrens 
ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden.

2. Abschnitt: 
Besetzung

§ 6
Besetzung

(1) Die Schlichtungsstelle wird mit drei Vertretern/Ver-
treterinnen bzw. Beschäftigten unterschiedlicher Lan-
desmedienanstalten besetzt. Die Mitglieder der Schlich-
tungsstelle wählen die vorsitzende Person und deren 
Stellvertretung aus ihrer Mitte.

(2) Mindestens zwei Mitglieder der Schlichtungsstelle 
bedürfen der Befähigung zum Richteramt. Die vorsit-
zende Person hat über die Befähigung zum Richteramt 
oder über eine Zertifi zierung als Mediator zu verfügen. 
Dies gilt auch für deren Stellvertretung.

(3) Für das Besetzungsverfahren werden zwei Mitglie-
derlisten in alphabetischer Reihenfolge erstellt. Liste A 
enthält die Vertreterinnen/Vertreter bzw. Beschäftigen 
mit der Befähigung zum Richteramt. Liste B enthält die 
Vertreterinnen/Vertreter bzw. Beschäftigen ohne die Be-
fähigung zum Richteramt. Aus diesen wird jeweils mit 
den nächsten Mitgliedern (zwei Mitglieder aus Liste A / 
ein Mitglied aus Liste B) eine Schlichtungsstelle gebil-
det. Die Schlichtungsstelle bildet sich für jedes Verfahren 
neu.

(4) Die stellvertretende Mitgliedschaft ist zulässig. Dies 
gilt nicht für die vorsitzende Person und deren Stellver-
tretung.

(5) Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit in der Schlich-
tungsstelle unentgeltlich aus. Sie sind bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 99 Medienstaatsvertrag und die-
ser Satzung nicht an Weisungen gebunden.

3. Abschnitt: 
Schlichtungsverfahren

§ 7
Beteiligten

Beteiligte des Schlichtungsverfahrens sind

1.  als Antragsteller

 a)  der Beschwerdeführer i.S.d. §  10a Telemedienge-
setz oder

 b)  der beschwerte Nutzer und

2.  als Antragsgegner der Anbieter des Video-Sharing-
Dienstes.

Die in Satz  1 Buchstabe a) genannte Person, die nicht 
Antragsteller ist, ist zum Schlichtungsverfahren beizula-
den.

1. Unterabschnitt: 
Einleitung des Schlichtungsverfahrens

§ 8
Antragstellung

(1) Der Antrag auf Einleitung des Schlichtungsverfah-
rens ist bei der Landesmedienanstalt einzureichen, in 
deren Bundesland der Antragsteller ihren oder seinen 
Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen ihren oder 
seinen ständigen Aufenthalt hat.

(2) Der Antrag muss enthalten:

1.  Den Namen des Antragstellers und des Antragsgeg-
ners und die Anschrift, unter der sie niedergelassen 
sind.

2.  Eine Sachverhaltsbeschreibung, aus der sich die Ver-
letzung von Verpfl ichtungen durch den Anbieter des 
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Video-Sharing-Dienstes ergibt, die diesem aufgrund 
der unter § 2 Abs.  1 genannten Rechtsnormen oblie-
gen.

3.  Eine Darlegung aller Tatsachen und Dokumente, die 
das Begehren des Antragstellers stützen.

4.  Angaben zu der Durchführung, dem Stand und einem 
etwaigen Ergebnis des bereits begonnenen oder 
durchgeführten Nutzerbeschwerdeverfahrens nach 
§§ 10a und 10b Telemediengesetz.

(3) Entspricht der Antrag nicht den Anforderungen des 
Absatzes 2, fordert die Schlichtungsstelle den Antrag-
steller auf, innerhalb einer angemessenen Frist nach Zu-
gang des Antrags diesen zu ergänzen. Die Frist kann auf 
Antrag verlängert werden.

(4) Erfolgt die Antragsergänzung nicht fristgerecht, gilt 
der Antrag als zurückgenommen und die erneute An-
tragsstellung in gleicher Angelegenheit ist ausgeschlos-
sen.

§ 9
Antragserwiderung

(1) Die Schlichtungsstelle übermittelt dem Antragsgeg-
ner, außer in den Fällen des § 11 Abs. 1, den vollständi-
gen Antrag und fordert ihn in Textform auf, innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Zugang des Schreibens 
hierauf in Textform zu erwidern. Die Frist kann auf An-
trag verlängert werden.

(2) Die Erwiderung des Antragsgegners soll eine alle 
Tatsachen umfassende Darstellung seiner Auffassung 
hinsichtlich des Begehrens des Antragstellers enthalten.

(3) Erfolgt die Antragserwiderung nicht fristgerecht, gilt 
die Zustimmung zur Schlichtung als verweigert. Ein 
Schlichtungsverfahren wird in diesem Fall nicht durch-
geführt.

§ 10
Unterbleiben eines Schlichtungsverfahrens, 

Abgabe des Verfahrens

Die Schlichtungsstelle lehnt die Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens ab, wenn

1.  die Streitsache rechtshängig ist oder war,

2.  die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit der 
Schlichtungsstelle fällt, da der Antragsteller keine 
Verletzung von Verpfl ichtungen des Antragsgegners 
aufgrund der in § 2 genannten Rechtsnormen geltend 
macht oder

3.  der streitige Anspruch nicht vor der Antragstellung 
gegenüber dem Antragsgegner nach §§  10a und 10b 
Telemediengesetz geltend gemacht worden ist und 
kein Versuch einer Einigung mit dem Antragsgegner 
unternommen wurde.

Die Schlichtungsstelle kann die Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens ablehnen, wenn das Schlich-
tungsverfahren zur Beilegung des Streits mit dem An-
tragsgegner ungeeignet ist, insbesondere der Streitge-
genstand eine schnelle Einigung nicht erwarten lässt.

§ 11
Unterrichtung der Beteiligten

Die Schlichtungsstelle unterrichtet die Beteiligten un-
verzüglich nach Eingang des Antrags auf Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens über Folgendes:

1.  dass das Verfahren nach dieser Satzung durchgeführt 
wird und dass deren Wortlaut auf den Webseiten der 
Medienanstalten öffentlich zugänglich verfügbar ist,

2.  dass die Beteiligten mit der Teilnahme am Schlich-
tungsverfahren dieser Satzung zustimmen,

3.  dass das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens von 
dem Ergebnis eines gerichtlichen Verfahrens abwei-
chen kann,

4.  über die Möglichkeit einer Beendigung des Schlich-
tungsverfahrens nach § 15,

5.  über die Kosten des Verfahrens nach § 19 und

6.  über den Umfang der Verschwiegenheitspfl icht aller in 
die Durchführung des Schlichtungsverfahrens einge-
bundenen Personen.

2. Unterabschnitt: 
Durchführung des Schlichtungsverfahrens

§ 12
Eröffnung des Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren wird mit Übermittlung der 
Antragsunterlagen des Antragstellers an den Antrags-
gegner durch die Schlichtungsstelle eröffnet.

§ 13
Stellungnahmen

(1) Die Beteiligten erhalten rechtlichen Gehör und kön-
nen Tatsachen und Bewertungen vorbringen. Die 
Schlichtungsstelle gibt dem Antragsteller binnen einer 
angemessenen Frist, die zehn Werktagen nicht über-
schreiten soll, Gelegenheit zur Stellungnahme auf die 
Erwiderung des Antragsgegners. Ebenso gibt sie dem 
Antragsgegner innerhalt einer angemessenen Frist, die 
zehn Werktage nicht überschreiten soll, die Möglichkeit 
zur Erwiderung auf die Stellungnahme des Antragstel-
lers nach Satz 1.

(2) Erfolgen die Stellungnahme oder die Erwiderung 
nach Absatz  1 nicht innerhalb der dort bezeichneten 
Fristen, entscheidet die Schlichtungsstelle nach der Ak-
tenlage. Anstelle der Entscheidung nach Satz 1 kann die 
Schlichtungsstelle feststellen, dass das Verfahren nach 
§ 16 Nr. 5 gescheitert ist.

§ 14
Mündlicher Termin zur Streitbeilegung

(1) In begründeten Einzelfällen kann die vorsitzende 
Person die Streitigkeit mit den Beteiligten mündlich er-
örtern, soweit diese zustimmen und dies für die Durch-
führung des Schlichtungsverfahrens sachdienlich er-
scheint.

(2) Wurde die Durchführung eines Termins zur mündli-
chen Verhandlung beschlossen, setzt die Schlichtungs-
stelle die Beteiligten hierüber sowie über Zeit und Ort 
der Verhandlung mindestens 15 Werktage vor dem Ter-
min in Textform in Kenntnis. Der Termin zur mündlichen 
Verhandlung unterbleibt, wenn einer der Beteiligten sei-
ner Durchführung mindestens zehn Werktage vor dem 
Termin gegenüber der Schlichtungsstelle in Textform wi-
derspricht.

(3) Jeder der Beteiligten kann unter Angabe von Grün-
den eine Vertagung des Termins beantragen. Gibt die 
Schlichtungsstelle dem Antrag statt, setzt sie die Betei-
ligten hiervon in Kenntnis und bestimmt einen neuen 
Termin zur mündlichen Verhandlung.

(4) Die Beteiligten sind verpfl ichtet, zu dem Termin zur 
mündlichen Verhandlung zu erscheinen. Sie können an 
ihrer Stelle eine vertretende Person entsenden. Erschei-
nen Antragsteller und/oder Antragsgegner nicht zu dem 
Termin zur mündlichen Verhandlung, gilt das Schlich-
tungsverfahren als gescheitert. Der mündliche Termin 
zur Streitbeilegung ist nicht öffentlich.

§ 15
Schlichtungsvorschlag

(1) Nachdem die Schlichtungsstelle die Unterlagen ge-
genüber den Beteiligten als vollständig erklärt hat, un-
terbreitet die Schlichtungsstelle den Beteiligten inner-
halb von zehn Werktagen in Textform einen Schlich-
tungsvorschlag, der kurz und verständlich zu begründen 
ist.

(2) Die Schlichtungsstelle kann die Frist aus Absatz  1 
bei besonders schwierigen Streitigkeiten oder mit Zu-
stimmung der Beteiligten verlängern. Sie unterrichtet 
die Beteiligten über die Verlängerung der Frist.

(3) Die Schlichtungsstelle unterrichtet die Beteiligten 
mit der Übermittlung des Schlichtungsvorschlags über 
die rechtlichen Folgen einer Annahme des Vorschlags 
und darüber, dass der Vorschlag von dem Ergebnis eines 
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gerichtlichen Verfahrens abweichen kann. Sie weist auf 
die Möglichkeit hin, den Vorschlag nicht anzunehmen 
und die Gerichte anzurufen.

(4) Die Schlichtungsstelle setzt den Beteiligten zur An-
nahme des Schlichtungsvorschlags eine angemessene 
Frist, die zehn Werktage nicht unterschreiten soll. Die 
Frist kann auf Antrag verlängert werden. Über eine Ver-
längerung der Frist sind die weiteren Beteiligten zu in-
formieren. Erfolgen die Stellungnahmen der Beteiligten 
zur Annahme des Schlichtungsvorschlags nicht inner-
halb der bezeichneten Frist, kann die Schlichtungsstelle 
feststellen, dass das Schlichtungsverfahren nach §  16 
Nr. 5 gescheitert ist.

(5) Nehmen die Beteiligten den Schlichtungsvorschlag 
an oder einigen sie sich in anderer Weise vor Beendigung 
des Schlichtungsverfahrens, stellt die Schlichtungsstelle 
die Verfahrensbeendigung durch gütliche Einigung der 
Beteiligten nach § 15 fest.

3. Unterabschnitt: 
Verfahrensbeendigung

§ 16

Beendigung des Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren endet, wenn

1.  der Antragsteller seinen Antrag zurücknimmt oder 
der weiteren Durchführung des Verfahrens wider-
spricht.

2.  der Antragsgegner erklärt, an dem Schlichtungsver-
fahren nicht teilnehmen oder es nicht fortsetzen zu 
wollen.

3.  der Antragssteller und der Antragsgegner den Schlich-
tungsvorschlag angenommen haben. Die Schlichtungs-
stelle stellt dann die Verfahrensbeendigung durch güt-
liche Einigung der Beteiligten fest. Das gleiche gilt, 
wenn sich die Beteiligten in anderer Weise vor Beendi-
gung des Schlichtungsverfahrens geeinigt und dies der 
Schlichtungsstelle mitgeteilt haben.

4.  der Antragsteller und der Antragsgegner übereinstim-
mend erklären, dass sich der Streit erledigt hat.

5.  sich der Antragssteller und der Antragsgegner nicht 
einigen können oder die gesetzten Fristen nicht ein-
halten. Die Schlichtungsstelle teilt den Beteiligten 
schriftlich mit, dass eine Einigung im Schlichtungs-
verfahren nicht erreicht werden konnte und die 
Schlichtung gescheitert ist.

§ 17

Eilverfahren

Bei eilbedürftigen Angelegenheiten können die in dieser 
Satzung festgelegten Fristen auf bis zu zwei Werktage 
verkürzt werden. Die Eilbedürftigkeit ist durch den An-
tragsteller zu begründen. Sie liegt insbesondere dann 
vor, wenn der Antragsteller glaubhaft machen kann, dass 
ihm die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
nach den §§ 12ff. in zeitlicher Hinsicht unzumutbar ist.

§ 18

Form des Verfahrensabschlusses

Die Schlichtungsstelle übermittelt den Beteiligten das 
Ergebnis des Schlichtungsverfahrens. Mit dieser Mittei-
lung ist das Schlichtungsverfahren beendet.

4. Abschnitt: 
Kosten

§ 19

Kostenerstattung

Für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens wer-
den Gebühren und Auslagen nicht erhoben. Jeder Betei-
ligte trägt die ihm durch die Teilnahme am Schlich-
tungsverfahren entstandenen Kosten selbst.

5. Abschnitt: 
Schlussvorschriften

§ 20
Anwendbare Vorschriften

Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 
Bundes bleiben unberührt

§ 21
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 15. April 2021 in Kraft. Sind bis 
zum 14. April 2021 übereinstimmende Satzungen nicht 
von allen Landesmedienanstalten erlassen und veröf-
fentlicht worden, wird diese Satzung gegenstandslos. 
Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesme-
dienanstalten (DLM) veröffentlicht im Internetauftritt 
unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle 
Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 
übereinstimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht 
haben.

Düsseldorf, den 19. Februar 2021

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2021 S. 280

Satzung zur Durchführung der Gewinnspiel-
vorschriften des Medienstaatsvertrags

(Gewinnspielsatzung – GSS)

Vom 19. Februar 2021

Aufgrund von § 72 Satz 1 in Verbindung mit §§ 11 und 
74 Medienstaatsvertrag (MStV) vom 14. bis 28. April 
2020 (GV. NRW. S. 524) erlässt die Landesanstalt für Me-
dien Nordrhein-Westfalen (LfM) übereinstimmend mit 
den übrigen Landesmedienanstalten folgende Satzung:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für Rundfunk im Sinne des 
IV.  Abschnitts des Medienstaatsvertrags und für Tele-
medien privater Anbieter im Sinne des § 74 MStV, auch 
soweit es sich um journalistisch-redaktionelle Angebote 
handelt.

(2) Die Regelungen des Staatsvertrages über den Schutz 
der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk 
und Telemedien, des Glücksspielstaatsvertrages, des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb sowie telekom-
munikationsrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich

(1) Im Sinne dieser Satzung ist

1.  ein Gewinnspiel ein Bestandteil eines Rundfunkpro-
gramms oder eines Telemedienangebots, der den nut-
zenden Personen im Falle der Teilnahme die Möglich-
keit auf den Erhalt eines Vermögenswertes, insbeson-
dere in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen, 
bietet,

2.  eine Gewinnspielsendung ein inhaltlich zusammen-
hängender, zeitlich begrenzter Teil eines Rundfunk-
programms oder eines Telemedienangebots von mehr 
als drei Minuten Länge, einschließlich der Hinweise 
gemäß §§ 9 und 10, bei dem die Durchführung eines 
oder mehrerer Gewinnspiele, insbesondere unter Be-
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rücksichtigung des zeitlichen Umfangs dieser Spiele, 
den Schwerpunkt darstellt,

3.  die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder einer Ge-
winnspielsendung der Versuch einer nutzenden Per-
son, unter Nutzung eines dafür geeigneten Kommuni-
kationsweges Kontakt zum/zur Anbietenden im Hin-
blick auf den Erhalt einer Gewinnmöglichkeit 
aufzunehmen,

4.  unentgeltlich auch ein Angebot, bei dem für die Nut-
zung bei telefonischem Kontakt maximal 0,14 Euro, 
für eine SMS maximal 0,20 Euro, bei postalischem 
Kontakt die Kosten einer Postkarte pro Teilnahme an-
fallen.

(2) Für unentgeltliche Angebote fi nden §  3, §  5 Abs.  2, 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und 3, Nr. 5 bis 7 sowie § 9 Abs. 2 
keine Anwendung.

(3) Die gesetzlichen Werbevorschriften und die Regelun-
gen der Werbesatzung der Landesmedienanstalten blei-
ben unberührt. Sie gelten insbesondere auch für Preis-
auslobungen und Darstellung von Gewinnen.

§ 3
Jugendschutz

(1) Minderjährigen darf die Teilnahme an Gewinnspiel-
sendungen nicht gestattet werden. Minderjährigen unter 
14 Jahren darf die Teilnahme an Gewinnspielen nicht ge-
stattet werden. Soweit eine Teilnahme untersagt ist, dür-
fen keine Gewinne ausgeschüttet werden.

(2) Besonders kinder- und jugendaffine Gewinnspiel-
sendungen, insbesondere die Auslobung von Waren und 
Produkten als Gewinn, die vor allem auf Minderjährige 
einen großen Anreiz zur Teilnahme ausüben, sowie Ge-
winnfragen, die vor allem Kinder und Jugendliche 
ansprechen, sind unzulässig.

(3) Teilnahmeappelle, die ausschließlich oder ausdrück-
lich auch an Minderjährige gerichtet sind und deren Un-
erfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen, sind bei 
Gewinnspielen und Gewinnspielsendungen unzulässig.

§ 4
Ausschluss von der Teilnahme

Ein Teilnahmeausschluss darf nur anhand abstrakt- 
genereller Regelungen erfolgen, die im Vorfeld bekannt 
gegeben wurden.

§ 5
Transparenz

(1) Gewinnspiele und Gewinnspielsendungen sind trans-
parent zu gestalten. Hierzu haben Anbietende im Vorfeld 
allgemein verständliche Teilnahmebedingungen aufzu-
stellen und auf ihrer Webseite und – sofern vorhanden – 
im Fernsehtextangebot zu veröffentlichen. Bei Gewinn-
spielen und Gewinnspielsendungen in Telemedien müs-
sen die Teilnahmebedingungen zudem in demselben 
Beitrag/Video/Post, in dem zur Teilnahme am Gewinn-
spiel aufgerufen wird, zumindest unmittelbar verlinkt 
sein.

(2) Für den Fall, dass Anbietende eines Gewinnspiels/ei-
ner Gewinnspielsendung eine Auswahl unter den nut-
zenden Personen im Hinblick auf die Unterbreitung ei-
nes Lösungsvorschlags vornehmen, sind der Einsatz des 
eingesetzten Auswahlverfahrens, der Auswahlmechanis-
mus selbst und seine Parameter zu protokollieren.

(3) Bei Anwendung eines technischen Auswahlverfah-
rens haben Anbietende sicherzustellen, dass für jede nut-
zende Person während der gesamten Dauer des Gewinn-
spiels/der Gewinnspielsendung die gleiche Chance sowie 
die grundsätzliche Möglichkeit besteht, ausgewählt zu 
werden, und dass sowohl der Zeitpunkt als auch die Aus-
wahl der nutzenden Person dem Zufallsprinzip unter-
worfen sind.

§ 6
Irreführungsverbot

(1) Aussagen jeglicher Art, die falsch, zur Irreführung 
geeignet oder widersprüchlich sind, insbesondere über 

die Spieldauer, den Gewinn, die Lösungslogik der Auf-
gabe, die Anzahl der nutzenden Personen, den Schwie-
rigkeitsgrad eines Spiels sowie über die Teilnahmebedin-
gungen und das Verfahren zur Auswahl der nutzenden 
Personen, einschließlich der Möglichkeit, ausgewählt zu 
werden, sind unzulässig.

(2) Unzulässig sind weiterhin:

1.  die Vorspiegelung eines Zeitdrucks,

2.  die Darstellung des Gewinns als Lösung von persönli-
chen Notsituationen,

3.  die wiederholte Hervorhebung des Unterschieds zwi-
schen Teilnahmeentgelt und ausgelobter Gewinn-
summe.

(3) Eine Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme an 
Gewinnspielen und Gewinnspielsendungen ist unzuläs-
sig, wenn die nutzenden Personen nicht tatsächlich am 
protokollierten Auswahlverfahren teilgenommen haben. 
Bei der telefonischen Teilnahme dürfen beim Schalten 
des üblichen Besetztzeichens keine Entgelte bei den nut-
zenden Personen abgerechnet werden.

§ 7
Manipulationsverbot

Veränderungen in einem laufenden Gewinnspiel oder ei-
ner Gewinnspielsendung, insbesondere durch die Abän-
derung von Spielregeln, die Vorspiegelung weiterer oder 
fehlender nutzender Personen, Eingriffe in die Auswahl 
unter den nutzenden Personen oder die Rätsellösung so-
wie die Reduzierung des Gewinns sind unzulässig.

§ 8
Spielablauf, -gestaltung und -aufl ösung

(1) Die Spielgestaltung und Durchführung der Spiele 
richten sich nach den Teilnahmebedingungen.

(2) Die Aufgabenstellung eines Spiels muss allgemein 
verständlich und insbesondere auch mit Hilfe der techni-
schen Ausstattung eines durchschnittlichen Haushalts 
lösbar sein.

(3) Bei Wortfi ndungsspielen dürfen nur Begriffe verwen-
det werden, die in allgemein zugänglichen Nachschlage-
werken oder allgemein zugänglicher Fachliteratur ent-
halten sind.

(4) Der ausgelobte Gewinn ist auszuschütten, wenn die 
in den Teilnahmebedingungen benannten Bedingungen 
erfüllt sind.

(5) Ist die Teilnahme per Telefon vorgesehen, ist für den 
Fall, dass eine durchgestellte nutzende Person keinen 
Lösungsvorschlag abgibt, sofort eine weitere nutzende 
Person durchzustellen.

(6) Ein Gewinnspiel ist nach seinem Ablauf aufzulösen. 
Anbietende haben die Aufl ösung auf ihrer Webseite und 
– soweit vorhanden – im Fernsehtextangebot zu veröf-
fentlichen und dort für die Dauer von mindestens drei 
Tagen nach Ablauf des Spiels vorzuhalten. Die Aufl ösung 
hat vollständig und allgemein verständlich unter Er-
läuterung der Lösungslogik zu erfolgen. Sie muss genau 
zuzuordnen und insbesondere auch mit Hilfe der tech-
nischen Ausstattung eines durchschnittlichen Haus-
halts  nachvollziehbar sein. Bei Gewinnspielsendungen 
im Rundfunk muss zudem die deutlich wahrnehmbare 
und allgemein verständliche Darstellung der Aufl ösung 
im Programm erfolgen. In diesem Fall kann die Aufl ö-
sung auch am Ende der Sendung erfolgen.

§ 9
Informationspfl ichten

(1) Die nutzenden Personen sind vor ihrer Teilnahme 
umfassend über alle Umstände aufzuklären, die für die 
Entscheidung über die Teilnahme von Bedeutung sind. 
Nach Maßgabe des § 10 ist hinzuweisen auf

1.  das Teilnahmeentgelt,

2.  den Ausschluss Minderjähriger gemäß §  3 Abs.  1 
Satz 1 und 2

3.  die Tatsache, dass Gewinne gemäß §  3 Abs.  1 Satz  3 
nicht an Minderjährige bzw.
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4.  Minderjährige unter 14 Jahren ausgeschüttet werden,

5.  die Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit ihrer 
Kenntnisnahme,

6.  die Tatsache, dass nicht jede entgeltpfl ichtige Teil-
nahme zur Auswahl der nutzenden Person führt,

7.  den Zeitrahmen, in dem die Auswahl einer nutzenden 
Person vorgesehen ist

8.  die Veröffentlichung der Aufl ösung gemäß § 8 Abs. 6.

(2) Bei Gewinnspielsendungen ist zudem das eingesetzte 
Auswahlverfahren einschließlich etwaiger Spielvarian-
ten deutlich wahrnehmbar und allgemein verständlich 
zu Beginn und während des Spielverlaufs zu erläutern. 
Hierbei ist insbesondere genau darzulegen, wie die kon-
krete Auswahl der nutzenden Personen erfolgt. Der Hin-
weis auf einen von Dritten betriebenen Auswahlmecha-
nismus ist unzureichend.

(3) In den Teilnahmebedingungen muss insbesondere auf 
das Teilnahmeentgelt, den Jugendschutz gemäß §  3 
Abs. 1, den Ausschluss von der Teilnahme gemäß § 4, die 
konkrete Ausgestaltung eines eingesetzten Verfahrens 
zur Auswahl der nutzenden Personen (wie beispielsweise 
Vorzähl- bzw. Vorschaltfaktor), die allgemeinen Bedin-
gungen für die Ausschüttung eines Gewinns sowie alle 
Umstände, die für die Einschätzung der eigenen Ge-
winnmöglichkeit, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Funktionsweise des eingesetzten Auswahlverfahrens, 
aus Sicht der nutzenden Personen relevant sind, sowie 
auf etwaige Spielvarianten allgemein verständlich hin-
gewiesen werden.

§ 10
Erfüllung der Informationspfl ichten durch Anbietende 

oder durch von ihnen beauftragte Personen

(1) Bei Gewinnspielsendungen in Bewegtbildangeboten 
sind die Informationspfl ichten gemäß § 9 wie folgt wahr-
zunehmen:

1.  Hinweise gemäß §  9 Abs.  1 Satz  2 Nr.  1 bis 3 sind 
durch mündliche Hinweise zu Beginn und in höchs-
tens fünfzehnminütigem Abstand sowie eine deutlich 
lesbare Bildschirmeinblendung während des gesam-
ten Sendungsverlaufs zu erteilen. Hinweise gemäß § 9 
Abs.  1 Satz  2 Nr.  3 können auch alle fünf Minuten 
durch deutlich lesbare Textlaufbänder mit einer Min-
destdauer von zehn Sekunden anstelle einer perma-
nenten Bildschirmeinblendung erteilt werden.

2.  Hinweise gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 bis 6 sind zu 
Beginn und in höchstens dreißigminütigem Abstand 
mündlich zu erteilen. Zudem sind diese Hinweise 
während des Spielverlaufs durch ein dauerhaft einge-
setztes, deutlich lesbares Textlaufband zu erteilen. 
Hierbei ist jeder Hinweis in höchstens zehnminütigem 
Abstand zu berücksichtigen. Auf das Textlaufband ist 
ebenfalls mindestens alle zehn Minuten mündlich 
ausdrücklich hinzuweisen.

3.  Hinweise gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 haben durch 
eine deutlich lesbare Bildschirmeinblendung von min-
destens zehn Sekunden Dauer zu erfolgen.

4.  Die Erläuterungen gemäß §  9 Abs.  2 haben sowohl 
mündlich als auch durch einen zeitgleich für mindes-
tens 30 Sekunden den überwiegenden Teil des Bild-
schirms füllenden eingeblendeten deutlich lesbaren 
Text zumindest am Anfang jeder Sendung sowie je-
weils im Zeitabstand von 60 Minuten zu erfolgen.

(2) Bei Gewinnspielen in Bewegtbildangeboten, die au-
ßerhalb einer Gewinnspielsendung veranstaltet werden, 
sind jedes Mal, wenn eine konkrete Teilnahmemöglich-
keit eröffnet wird, Hinweise gemäß §  9 Abs.  1 Satz  2 
Nr.  1 bis 4 mündlich zu erteilen, wenn die Teilnahme-
möglichkeit mündlich eröffnet wird, und durch deutlich 
lesbare Bildschirmeinblendung, wenn dies durch Ein-
blendung erfolgt. Im Rahmen der Darstellung der Aufl ö-
sung gemäß § 8 Abs. 6 Satz 5 haben Hinweise gemäß § 9 
Abs.  1 Satz  2 Nr.  7 durch eine deutlich lesbare Bild-
schirmeinblendung von mindestens zehn Sekunden 
Dauer zu erfolgen.

(3) Bei Gewinnspielsendungen in Audioangeboten sind 
Hinweise gemäß §  9 Abs.  1 Satz  2 Nr.  1 bis 6 deutlich 

wahrnehmbar mündlich alle 15 Minuten zu erteilen. 
Hinweise gemäß § 9 Abs. 2 haben zumindest am Anfang 
jeder Sendung sowie jeweils im Zeitabstand von 60 Mi-
nuten zu erfolgen. Im Rahmen der Darstellung der Aufl ö-
sung gemäß § 8 Abs. 6 Satz 5 haben Hinweise gemäß § 9 
Abs.  1 Satz  2 Nr.  7 deutlich wahrnehmbar zu erfolgen. 
Hinweise gemäß §  9 Abs.  1 Satz  2 Nr.  5 können durch 
eine kostenfreie Ansage unmittelbar vor der Teilnahme 
der nutzenden Person erfolgen.

(4) Bei Gewinnspielen in Audioangeboten, die außerhalb 
einer Gewinnspielsendung veranstaltet werden, sind je-
des Mal, wenn eine konkrete Teilnahmemöglichkeit er-
öffnet wird, deutlich wahrnehmbare mündliche Hinweise 
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 zu geben. Im Rahmen 
der Darstellung der Aufl ösung gemäß § 8 Abs. 6 Satz 5 
haben Hinweise gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 deutlich 
wahrnehmbar zu erfolgen.

(5) Bei unentgeltlichen Gewinnspielen und Gewinn-
spielsendungen ist abweichend von Abs.  1 bis 4 auf die 
Unentgeltlichkeit bzw. darauf, dass für die Teilnahme 
ausschließlich ein Entgelt für die Übermittlung einer 
Nachricht erhoben wird, auf die Teilnahmebedingungen 
und die Möglichkeit ihrer Kenntnisnahme hinzuweisen.

§ 11
Auskunfts- und Vorlagepfl ichten

(1) Anbietende von Gewinnspielen/Gewinnspielsendun-
gen haben der zuständigen Aufsichtsbehörde jeweils auf 
Verlangen und in aktueller Fassung vorzulegen:

1.  eine ausführliche Erläuterung etwaiger angewandter 
Verfahren zur Auswahl der nutzenden Personen ein-
schließlich etwaiger Varianten,

2.  die Teilnahmebedingungen unter Angabe ihrer Veröf-
fentlichung,

3.  etwaige interne, die Veranstaltung der Sendung und 
die Durchführung der Spiele betreffende Dienstan-
weisungen,

4.  zur Prüfung des technischen Auswahlmechanismus 
gemäß § 5 Abs. 2 technische Protokolle über Funktion 
und konkrete Anwendung eines etwaigen Auswahlme-
chanismus (wie beispielsweise Angaben zum Vorzähl-
faktor),

5.  einen schriftlichen Nachweis über Personen, die tat-
sächlich gewonnen haben, sowie über ausgezahlte Ge-
winnsummen,

6.  ausführliche Lösungsskizzen einzelner Spiele sowie 
ggf. Referenzen,

7.  Belege für die Veröffentlichung von Spielaufl ösungen 
gemäß § 8 Abs. 6 Satz 2.

(2) Anbietende haben die betreffenden Daten drei Mo-
nate nach Durchführung des Gewinnspiels bzw. Aus-
strahlung der Gewinnspielsendung vorzuhalten. Tele-
kommunikationsrechtliche und datenschutzrechtliche 
Regelungen sind zu beachten.

(3) Sofern sich Anbietende zur Durchführung eines Ge-
winnspiels/einer Gewinnspielsendung Dritter bedienen, 
sind diese entsprechend zu verpfl ichten.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 115 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 10 Medienstaatsvertrag begeht, wer

1.  entgegen §  3 Abs.  1 bei konkreten Anhaltspunkten 
für die Minderjährigkeit einer nutzenden Person 
bzw. die Minderjährigkeit unter 14 Jahren, das Alter 
der nutzenden Person nicht überprüft oder bei er-
wiesener Minderjährigkeit einer nutzenden Person 
bzw. einer Minderjährigkeit unter 14 Jahren, deren 
weitere Teilnahme sowie die Gewinnauszahlung 
nicht unterbindet,

2.  entgegen § 11 Abs. 1 Satz 6 Medienstaatsvertrag ein 
Gewinnspiel/eine Gewinnspielsendung anbietet, bei 
dem/der für eine Teilnahme ein Entgelt von mehr als 
0,50 Euro verlangt wird,
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3.  entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 nicht für die von ihm/ihr 
veranstalteten Gewinnspiele und Gewinnspielsen-
dungen allgemein verständliche Teilnahmebedin-
gungen aufstellt oder diese nicht veröffentlicht,

4.  bei einem technischen Auswahlverfahren entgegen 
§  5 Abs.  2 den Einsatz des Auswahlverfahrens, den 
Auswahlmechanismus und seine Parameter nicht 
protokolliert,

5.  entgegen §  6 Abs.  1 falsche, zur Irreführung geeig-
nete oder widersprüchliche Aussagen macht,

6.  entgegen §  6 Abs.  2 Zeitdruck vorspiegelt, den Ge-
winn als Lösung von persönlichen Notsituationen 
darstellt oder wiederholt den Unterschied zwischen 
Teilnahmeentgelt und ausgelobter Gewinnsumme 
hervorhebt,

7.  entgegen § 7 Eingriffe in ein laufendes Gewinnspiel 
oder eine laufende Gewinnspielsendung vornimmt,

8.  bei Durchführung und Gestaltung des Spiels gegen 
die Vorgaben des § 8 verstößt,

9.  entgegen §  9 Abs.  3 in den Teilnahmebedingungen 
nicht auf das Teilnahmeentgelt, den Jugendschutz 
gemäß § 3 Abs. 1, den Ausschluss von der Teilnahme 
gemäß § 4, die konkrete Ausgestaltung eines einge-
setzten Verfahrens zur Auswahl der nutzenden Per-
sonen (wie beispielsweise Vorzähl- bzw. Vorschalt-
faktor) und die allgemeinen Bedingungen für die 
Ausschüttung eines Gewinns hinweist,

10.  die Informationspfl ichten entgegen § 10 nicht erfüllt,

11.  entgegen § 11 den Auskunfts- oder Vorlagepfl ichten 
nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 15. April 2021 in Kraft. Sind 
bis zum 14. April 2021 übereinstimmende Satzungen 
nicht von allen Landesmedienanstalten erlassen und ver-
öffentlicht worden, wird diese Satzung gegenstandslos. 
Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesme-
dienanstalten (DLM) veröffentlicht im Internetauftritt 
unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle 
Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 
übereinstimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht 
haben.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Landesmedienan-
stalten über Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele 
(Gewinnspielsatzung) vom 12.12.2008 (GV. NRW. 
2009 S. 49) außer Kraft.

Düsseldorf, den 19. Februar 2021

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2021 S. 282

Satzung zur Durchführung der 
Werbevorschriften des Medienstaatsvertrags 

(Werbesatzung – WerbeS)

vom 19. Februar 2021

Auf Grund des § 72 Satz 1 und § 74 des Medienstaats-
vertrags (MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. 
S. 524) erlässt die Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen (LfM) übereinstimmend mit den übrigen Lan-
desmedienanstalten folgende Satzung:

1. Abschnitt: 
Allgemeiner Teil

§ 1
Zweck der Satzung

Diese Satzung regelt die Durchführung der §§ 8 bis 10, 
70, 71 und 74 des MStV.

§ 2
Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für private 
Rundfunkangebote (Hörfunk und Fernsehen), für rund-
funkähnliche und linear verbreitete fernsehähnliche Te-
lemedien privater Anbieter. Landesgesetzliche Ausnah-
men im Sinn des § 73 MStV für landesweit, regional oder 
lokal verbreitete Rundfunkangebote bleiben unberührt. 
Die für Werbung geltenden Bestimmungen fi nden keine 
Anwendung auf die Wahlwerbung der Parteien und an-
derer Wahlvorschlagsberechtigter gemäß §  68 Abs.  2 
MStV.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke der Durchführung der Werbebestimmun-
gen bedeutet der Ausdruck

1.  „Anbieter“ Rundfunkveranstalter i.S.v. §  2 Abs.  2 
Nr. 17 MStV, Anbieter von rundfunkähnlichen Tele-
medien i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 18 MStV sowie Anbieter 
linear verbreiteter fernsehähnlicher Telemedien i.S.v. 
§ 74 Satz 2 MStV;

2.  „Begleitmaterialien“ Produkte, die direkt von der je-
weils laufenden Sendung abgeleitet werden, indem 
durch sie der Inhalt der Sendung erläutert, begleitet, 
vertieft, aktualisiert oder nachbearbeitet wird, und 
die nicht nur einen generellen Bezug zur Sendung 
oder in ihr auftretenden Personen aufweisen;

3.  „eindeutig“ für einen durchschnittlichen, nicht 
übermäßig konzentrierten Nutzer deutlich wahr-
nehmbar;

4.  „Nachrichtensendungen“ Sendungen, die der Be-
richterstattung über tagesaktuelle Ereignisse und 
Entwicklungen mit gesellschaftspolitischer Relevanz 
dienen und im Schwerpunkt nicht unterhaltend 
sind;

5.  „Produkte“ Wirtschaftsgüter, die käufl ich zu erwer-
ben sind oder einen sonstigen materiellen Wert be-
sitzen;

6.  „Reihe“ eine Folge von eigenständigen Filmen, die 
aufgrund inhaltlicher, thematischer und formaler 
Schwerpunkte erkennbar ein gemeinsames inhaltli-
ches Konzept aufweisen;

7.  „Sendungen für Kinder“ bzw. „Kindersendungen“ 
Sendungen, die sich nach einer einzelfallbezogenen 
Gesamtbetrachtung von Inhalt, Form und Sendezeit 
überwiegend an unter Vierzehnjährige wenden;

8.  „Sendungen religiösen Inhalts“ Sendungen von Re-
ligionsgemeinschaften zur individuellen Lebenshilfe 
und Verkündigungssendungen;

9.  „Sendungen zum politischen Zeitgeschehen“ Sen-
dungen mit Inhalten oder zu Themen, die zum Zeit-
punkt ihrer Verbreitung für die gesellschaftspoliti-
sche oder allgemeine politische Debatte von (beson-
derer) Bedeutung sind;

10.  „Serie“ eine in der Regel periodische Folge mehrerer 
inhaltlich aufeinander aufbauender Sendungen, die 
durch gemeinsame formale Merkmale als zusam-
mengehörend gekennzeichnet sind;

11.  „Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken“ Spenden-
aufrufe für mildtätige oder gemeinnützige Zwecke 
oder aus Anlass von Katastrophen- oder Unglücksfäl-
len, jedenfalls von öffentlich-rechtlich verfassten oder 
als gemeinnützig anerkannten Hilfsorganisa tionen 
und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspfl ege;
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13.  „Spot“ ein von einem redaktionellen Inhalt unter-
scheidbar gestalteter Sendungsteil mit einer Dauer 
von weniger als 90 Sekunden, der die Voraussetzun-
gen des § 2 Abs. 2 Nr. 8 MStV erfüllt;

14.  „Themenplatzierung“ die Behandlung von Themen 
im redaktionellen Inhalt im Interesse oder auf Be-
treiben Dritter, insbesondere wenn der Anbieter da-
für ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung er-
hält oder in Aussicht gestellt bekommt;

15.  „Übertragung“ die live oder zeitversetzte Wieder-
gabe von in der Realität stattfi ndenden Ereignissen, 
auf deren Ablauf der Anbieter keinen wesentlichen 
Einfl uss nimmt;

16.  „Übertragung von Gottesdiensten“ Sendungen, de-
ren Inhalt im Wesentlichen aus der Wiedergabe von 
realen Gottesdiensten oder vergleichbaren tatsächli-
chen kultischen Handlungen allgemein anerkannter 
Religionsgemeinschaften besteht;

17.  „Verbrauchersendungen“ Sendungen die den Zu-
schauern als Verbraucher Beratungen und Informati-
onen in Bezug auf Konsumentscheidungen und 
Marktverhältnisse geben.

§ 4 
Erkennbarkeit der Werbung und Unterscheidbarkeit 

vom redaktionellen Inhalt

(1) Werbung ist dann leicht vom redaktionellen Inhalt 
unterscheidbar, wenn sich einem nicht übermäßig kon-
zentrierten Nutzer ohne besonderen kognitiven Aufwand 
unmittelbar erschließt, dass gerade Werbung läuft. Der 
Beurteilung ist eine fallbezogene Gesamtbetrachtung zu-
grunde zu legen.

(2) Die Grundsätze der leichten Erkennbarkeit der Wer-
bung und Unterscheidbarkeit der Werbung vom redakti-
onellen Inhalt gelten auch innerhalb der Werbung. 

2. Abschnitt: 
Regelungen für Rundfunk

§ 5
Abgesetztheit der Werbung

(1) In Audioangeboten muss Rundfunkwerbung vor ih-
rem Beginn durch ein akustisches Signal eindeutig von 
anderen Sendungsteilen abgesetzt sein. Wird diese Wer-
bung durch einen gesprochenen Text angekündigt, hat 
das Wort „Werbung“ oder ein anderes Wort mit dem glei-
chen Wortstamm darin vorzukommen. Die Ankündigung 
ohne gesprochenen Text lediglich durch eine Tonfolge ist 
zulässig, wenn sie sich von den anderen in diesem Ange-
bot verwendeten akustischen Signalen deutlich unter-
scheidet und auf Grund von Charakteristik, Lautstärke 
und zeitlicher Dauer eindeutig wahrnehmbar ist.

(2) In Bewegtbildangeboten muss Rundfunkwerbung 
durch ein optisches Signal eindeutig gekennzeichnet 
sein. Das optische Signal muss sich eindeutig vom Sen-
derlogo und dem zur Programmankündigung verwende-
ten Logo unterscheiden und nach optischer Gestaltung 
und zeitlicher Dauer von mindestens drei Sekunden ein-
deutig als Ankündigung wahrnehmbar sein, dass als 
nächstes Werbung folgt. Die Ankündigung durch eine 
Ansage ist zulässig, wenn die vorangegangene Sendung 
oder Programmhinweise des Veranstalters oder andere 
redaktionelle Programmteile beendet sind. In der Ansage 
ist das Wort „Werbung“ oder ein anderes Wort mit dem 
gleichen Wortstamm zu verwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Teleshopping entspre-
chend.

§ 6
Teilbelegung des Bildschirms mit Rundfunkwerbung 

(Split Screen)

(1) Unter Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes ist die 
zeitgleiche Ausstrahlung redaktioneller und werblicher 
Inhalte zu verstehen. Ein Split Screen kann sowohl 
durch Spotwerbung in einem gesonderten Fenster als 
auch durch optisch hinterlegte Laufbandwerbung erfol-
gen. Die Trennung von Rundfunkwerbung vom übrigen 

Programm erfolgt durch die räumliche Aufteilung des 
Bildschirms.

(2) Split Screen ist nur zulässig, wenn die Rundfunk-
werbung durch eindeutige optische Mittel vom übrigen 
Programm getrennt und als solche gekennzeichnet wird. 
Die Werbefl äche muss während des gesamten Verlaufs 
durch einen deutlich lesbaren Schriftzug „Werbung“ 
oder „Anzeige“ gekennzeichnet und dieser Schriftzug 
muss in der Werbefl äche oder in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zu dieser platziert sein. Der Schriftzug muss 
sich durch Größe, Form und Farbgebung deutlich lesbar 
vom Hintergrund abheben.

(3) Die Rundfunkwerbung im Split Screen ist unabhän-
gig von der Größe der Werbeeinblendung vollständig auf 
die Dauer der Spotwerbung nach § 70 MStV anzurech-
nen. Dies gilt auch für Laufbandwerbung.

(4) Bei der Übertragung von Gottesdiensten sowie in 
Sendungen für Kinder ist Split-Screen-Werbung unzu-
lässig.

§ 7

Dauerwerbesendungen

(1) Eine Dauerwerbesendung i.S.v. §  8 Abs.  5 MStV ist 
ein Programmbeitrag mit einer Dauer von mindestens 90 
Sekunden.

(2) Dauerwerbesendungen für Kinder sind unzulässig.

(3) In Audioangeboten muss eine Dauerwerbesendung 
vor ihrem Beginn als Dauerwerbesendung angekündigt 
werden. Während ihres Verlaufs muss bei jedem weiteren 
zur Dauerwerbesendung zugehörigen Teil ein Hinweis 
auf das Vorliegen einer Dauerwerbesendung erfolgen. 
Ein ausreichender Hinweis i.S.v. Satz 2 ist insbesondere 
die Verwendung der Worte „Werbesendung“ oder „Wer-
bebeitrag“.

(4) In Bewegtbildangeboten muss eine Dauerwerbesen-
dung vor ihrem Beginn als Dauerwerbesendung ange-
kündigt und während ihres Verlaufs mit dem Schriftzug 
„Werbesendung“ oder „Werbebeitrag“ gekennzeichnet 
werden. 

(5) Im Übrigen gilt § 5 entsprechend.

§ 8

Virtuelle Werbung

(1) Unter dem Einfügen virtueller Werbung in Sendun-
gen ist das Ersetzen einer am Ort der Übertragung ohne-
hin bestehenden Werbung durch eine eingeblendete an-
dere Werbebotschaft zu verstehen. Hierbei handelt es 
sich um am Aufnahmeort bereits vorhandene und nicht 
für die jeweilige Übertragung gesondert geschaffene 
neue Werbefl ächen.

(2) Die Einfügung virtueller Werbung für Produkte für 
die Werbung nach diesem Staatsvertrag oder nach ande-
ren gesetzlichen Bestimmungen verboten ist, ist unzuläs-
sig.

(3) Zu Beginn und am Ende von Sendungen, in denen 
virtuelle Werbung eingefügt wird, muss der Zuschauer 
optisch oder akustisch darauf hingewiesen werden, dass 
die am Ort der Übertragung vorhandene Werbung durch 
nachträgliche Bildbearbeitung verändert wird.

§ 9

Schleichwerbung 

Bei einer nicht als werblich gekennzeichneten Erwäh-
nung oder Darstellung von Produkten und Tätigkeiten 
eines Herstellers in einem Angebot, wird die Werbeab-
sicht unabhängig davon, ob der Anbieter ein Entgelt 
oder eine ähnliche Gegenleistung erhält, widerlegbar 
vermutet, wenn sie durch programmlich-redaktionelle 
Erfordernisse nicht gerechtfertigt werden kann. Die Prü-
fung erfolgt anhand des programmlich-redaktionellen 
Konzepts des Anbieters und unterzieht alle Umstände 
des Einzelfalls wie Intensität der Darstellung oder Al-
leinstellungsindiz einer wertenden Gesamtbetrachtung.  
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§ 10
Produktplatzierung

(1) Die kostenlose Bereitstellung von Produkten, die in 
eine Sendung einbezogen werden oder auf die in einer 
Sendung Bezug genommen wird, fällt dann unter die für 
Produktplatzierung geltenden Bestimmungen des MStV 
und dieser Satzung, wenn der Wert des Produkts höher 
ist als 100 Euro und zugleich 1 Prozent der Produktions-
kosten dieser Sendung, jedenfalls aber dann, wenn er 
den Betrag von 10000 Euro erreicht („Waren und Dienst-
leistungen von besonderem Wert“). Werden mehrere Pro-
dukte durch denselben Partner bereitgestellt, werden die 
Werte der bereitgestellten Produkte, die in die Sendung 
einbezogen werden oder auf die Bezug genommen wird, 
zusammengerechnet. Die Einbeziehung von kostenlos 
bereitgestellten Produkten, die nicht gemäß Satz 1 und 2 
von besonderem Wert sind („geringwertige Güter“), ist in 
allen Sendungen ohne Kennzeichnung zulässig.

(2) Wird einem Produkt eine auffällige Stellung in der 
Sendung eingeräumt, ohne dass dies aus journalistischen 
oder künstlerischen Gründen zwingend erforderlich ist, 
wird vermutet, dass die redaktionelle Verantwortung und 
Unabhängigkeit hinsichtlich Inhalt und Platzierung im 
Sendeplan beeinträchtigt sind. Dasselbe gilt, wenn das 
Konzept einer Sendung darauf zugeschnitten ist, dass 
ein Hersteller oder Dienstleister seine Produkte präsen-
tieren kann, ohne dass dies mit inhaltlichen oder redak-
tionell-gestalterischen Überlegungen erklärbar er-
scheint. Der Anbieter kann die Vermutung insbesondere 
durch die Vorlage einer Dokumentation des Entstehungs-
prozesses der jeweiligen Sendung widerlegen.

(3) Ein spezieller verkaufsfördernder Hinweis besteht 
insbesondere in der positiven Hervorhebung von Quali-
tätsmerkmalen oder der Darstellung von Vorzügen der 
platzierten gegenüber anderen Waren, Marken oder 
Dienstleistungen ähnlicher Art.  

(4) Ob ein Produkt zu stark herausgestellt wird, ist an-
hand einer einzelfallbezogenen Gesamtbetrachtung un-
ter Berücksichtigung der Art, Dauer und Intensität der 
Darstellung zu beurteilen. Unzulässig ist auch eine zu 
starke Herausstellung in einer nach redaktionellen Para-
metern abgegrenzten Sendungssequenz, in der die Pro-
duktdarstellung stattfi ndet. Ein Produkt ist dann nicht 
zu stark herausgestellt, wenn die Darstellung journalis-
tisch-redaktionell gerechtfertigt ist und das Produkt aus 
programmlich-dramaturgischen Gründen in die Hand-
lung integriert wird; das gilt auch für kostenlos zur Ver-
fügung gestellte geringwertige Güter. 

(5) Die Produktplatzierung ist zu Beginn und zum Ende 
einer Sendung sowie bei deren Fortsetzung nach jeder 
Unterbrechung durch einen erläuternden Hinweis und in 
Bewegtbildangeboten zusätzlich für die Dauer von min-
destens drei Sekunden durch die Einblendung des Zei-
chens „P“ eindeutig zu kennzeichnen. 

(6) Als zumutbarer Ermittlungsaufwand bei Fremdpro-
duktionen gilt jedenfalls, wenn der Veranstalter den Ver-
käufer in vertraglicher oder sonstiger Weise zur Vorlage 
einer Erklärung auffordert, ob die Sendung Produktplat-
zierung enthält. Der eindeutige Hinweis hat im Zusam-
menhang mit der Sendung zu erfolgen. 

(7) Unbeschadet des § 117 MStV kann bei der Beurtei-
lung von Sendungen, die vor Inkrafttreten dieser Sat-
zung produziert wurden, von den Absätzen 1 bis 5 abge-
wichen werden.  

§ 11 
Werbung politischer, weltanschaulicher 

oder religiöser Art

(1) Werbung politischer Art sind Inhalte Dritter, die zur 
Darstellung oder im Interesse parteipolitischer, gesell-
schaftspolitischer, sozialpolitischer oder vergleichbarer 
Ziele verbreitet werden.

(2) Als Werbung politischer Art gelten auch redaktio-
nelle Inhalte des Anbieters, die im Auftrag oder im Inter-
esse eines Dritten verbreitet werden, um auf die politi-
sche Meinungsbildung einzuwirken. Ein Drittinteresse 
wird widerlegbar vermutet, wenn der Anbieter dafür ein 
Entgelt oder eine vergleichbare Gegenleistung erhält.

(3) Werbung religiöser oder weltanschaulicher Art sind 
Inhalte, die zur Darstellung und im Interesse religiöser 
oder weltanschaulicher Ziele einschließlich der Mitglie-
derwerbung verbreitet werden. Die Absätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend.

(4) Das Verbot von Werbung politischer, weltanschauli-
cher oder religiöser Art gilt auch für die Verbreitung von 
ideologischen Vorstellungen einschließlich der Werbung 
für ideologische Schriften und der Kennzeichen von po-
litischen, religiösen oder von Weltanschauungsgemein-
schaften sowie der Vertrieb solcher Schriften, Kennzei-
chen oder Dienstleistungen im Wege des Teleshoppings. 

§ 12
Beiträge im Dienste der Öffentlichkeit

(1) Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit sind Inhalte 
Dritter und redaktionelle Inhalte im Auftrag Dritter, die 
im Allgemeininteresse direkt oder indirekt zu verant-
wortlichem, sozial erwünschtem Verhalten aufrufen wie 
insbesondere Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken 
oder über die Folgen individuellen Verhaltens aufklären.

(2) Ob ein Allgemeininteresse vorliegt, ist anhand einer 
einzelfallbezogenen Gesamtbetrachtung unter Berück-
sichtigung von Situation, Anlass, Akteur, Inhalt, Art und 
Umfang der Gegenleistung des Dritten und Zweck der 
Verbreitung abzuwägen.

(3) Die Verbreitung staatlicher Informationen ist zuläs-
sig, wenn die Gestaltung, insbesondere hinsichtlich Form 
und Stil, nicht außer Verhältnis zum Anlass, Inhalt oder 
Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit steht. Äuße-
rungen staatlicher Institutionen / Einrichtungen zur rei-
nen Personalgewinnung und im Bereich der Daseinsvor-
sorge sind zulässig. Landesrechtliche Regelungen zur 
Verbreitung amtlicher Bekanntmachungen der zuständi-
gen Behörden in Katastrophenfällen oder bei anderen 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit bleiben davon 
unberührt. 

(4) Der Anbieter ist berechtigt, Dritten Sendezeit für 
Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. Die Beiträge sind entsprechend §  5 von der 
Rundfunkwerbung abzusetzen. Auf den Auftraggeber 
und die Drittfi nanzierung ist deutlich hinzuweisen. 
Satz 3 gilt nicht für unentgeltlich verbreitete Beiträge im 
Dienst der Öffentlichkeit.

§ 13 
Adressierbare Werbung

(1) Ohne Zutun des Nutzers ins Angebot integrierte Ein-
blendungen und Angebote erfolgen in Verantwortung des 
Anbieters und gehören damit zu seinem Programm. 

(2) Adressierbare Werbung individueller oder zielgrup-
penspezifi scher Art ist als Bestandteil des Programms in 
bundesweit verbreiteten Angeboten werberechtlich zu-
lässig, sofern dadurch keine quantitativen oder qualitati-
ven Werbebeschränkungen umgangen werden. 

(3) Soweit innerhalb des Verbreitungsgebietes einzelne 
oder mehrere geografi sche Räume gesondert adressiert 
werden, ist darin die nichtbundesweite Verbreitung von 
Rundfunkwerbung i.S.v. §  8 Abs.  11 MStV zu sehen, 
wenn der Nutzer sich sein Programm nicht selbst zusam-
menstellt. 

§ 14
Sponsoring

(1) Sponsoring stellt eine eigenständige Werbeform dar. 
Sponsorfähig sind redaktionelle Inhalte wie Kurzsen-
dungen, Programmstrecken sowie ganze Programme.

(2) Auf das Bestehen eines Sponsorings muss eindeutig 
hingewiesen und ein eindeutiger Bezug zum gesponser-
ten Angebot herstellt werden. 

(3) Bei gesponserten Sendungen muss ein Hinweis auf 
den Sponsor am Anfang oder am Ende der Sendung er-
folgen. Zusätzliche Hinweise sind während einer Sen-
dung vor und nach jeder Werbeschaltung zulässig. Alter-
nativ kann ein Hinweis auf den Sponsor auch durch das 
Einsetzen von Namen von Unternehmen, Produkten oder 
Marken im Sendungstitel erfolgen. Weitere Hinweise 
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sind im Rahmen eines Titelsponsorings dann zulässig, 
wenn sie sich auf die Nennung/Darstellung des Sen-
dungsnamens beschränken. 5Sponsorhinweise beim 
Sponsoring von Programmstrecken und ganzen Pro-
grammen dürfen nur zwischen Sendungen erfolgen.  

(4) Im Rahmen von Sponsorhinweisen ist die Förderung 
des Erscheinungsbildes natürlicher oder juristischer Per-
sonen zulässig, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nach-
gehen, jedoch keine Werbung, die der Förderung des Ab-
satzes von Produkten dient. Der Sponsorhinweis darf 
außer einem imageprägenden Slogan keine zusätzlichen 
werblichen Aussagen zu Sponsor, Produkten oder Mar-
ken beinhalten. Beim Titelsponsoring ist die Erwähnung 
des Namens, des Firmenemblems, Produktnamens oder 
einer Marke im Titel der Sendung möglich.

(5) 1n Programmhinweisen auf gesponserte Sendungen 
dürfen der oder die Sponsoren der gesponserten Sen-
dung erwähnt werden. Sponsorhinweise, die im Rahmen 
von Programmhinweisen ausgestrahlt werden, werden 
auf die Werbezeit angerechnet. Reine Nennungen des 
Sponsors gelten in diesem Zusammenhang nicht als 
Sponsorhinweis. 

(6) Ein Sponsoring regt zum Absatz eines Produktes an, 
wenn im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der gespon-
serten Sendung und des Sponsorhinweises ein Kaufi m-
puls ausgelöst werden kann. Bei Empfehlungen, Bewer-
tungen, verkaufsfördernden Hinweisen oder einem aus 
journalistischen oder künstlerischen Gründen nicht 
zwingend erforderlichen Herausstellen eines Produktes 
des Sponsors oder eines Dritten in der gesponsorten 
 Sendung wird ein solcher Handlungsimpuls ungeachtet 
der Zulässigkeit als Produktplatzierung widerlegbar 
vermutet.

(7) § 10 Abs. 2 der Satzung gilt entsprechend.

§ 15 
Dauer der Werbung

Neutrale Einzelbilder i.S.v. §  70 Abs.  2 MStV sind in-
haltsleere Einzelbilder, die zwischen einzelne Spots oder 
zwischen einem Spot und den nachfolgenden Sendungen 
eingefügt werden (sog. schwarze Sekunden).

3. Abschnitt: 
Spezielle Regelungen für rundfunkähnliche Telemedien 

und linear verbreitete fernsehähnliche Telemedien

§ 16 
Werbung in rundfunkähnlichen und 

linear verbreiteten fernsehähnlichen Telemedien

(1) Für Werbung in linear verbreiteten fernsehähnlichen 
Telemedien gelten die Vorschriften des 2. Abschnitts ent-
sprechend. Satz  1 gilt unbeschadet von Abs.  2 und mit 
Ausnahme von § 6 Abs. 3 und § 13 auch für Werbung in 
rundfunkähnlichen Telemedien. 

(2) Die Kennzeichnung von Werbung in rundfunkähnli-
chen Telemedien kann in hörfunkähnlichen Angeboten 
durch ein akustisches Signal und in fernsehähnlichen 
Angeboten durch die dauerhafte Einblendung eines 
Schriftzuges mit der Aufschrift „Werbung“ oder durch 
ein optisches Signal erfolgen, welches nach optischer 
Gestaltung und zeitlicher Dauer (mind. 3 Sekunden) ein-
deutig als Ankündigung wahrnehmbar ist, dass als 
nächstes Werbung folgt. Die Ankündigung durch eine 
Ansage ist zulässig. 3In der Ansage ist das Wort „Wer-
bung“ oder ein anderes Wort mit dem gleichen Wort-
stamm zu verwenden.

4. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 15. April 2021 in Kraft. Sind 
bis zum 14. April 2021 übereinstimmende Satzungen 
nicht von allen Landesmedienanstalten erlassen und ver-
öffentlicht worden, wird diese Satzung gegenstandslos. 
Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landes-
medienanstalten (DLM) veröffentlicht im Internetauftritt 
unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle 

Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 
übereinstimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht 
haben.  

(2) Gleichzeitig treten die Gemeinsamen Richtlinien der 
Landesmedienanstalten über die Werbung, die Produkt-
platzierung, das Sponsoring und das Teleshopping im 
Fernsehen (WerbeRL/FERNSEHEN) (Entwurfsdatum 23. 
Februar 2010) geändert am 26.02.2013 (Entwurfsdatum 
18. September 2012), und die Gemeinsamen Richtlinien 
der Landesmedienanstalten für die Werbung, zur Durch-
führung der Trennung von Werbung und Programm und 
für das Sponsoring sowie Teleshopping im Hörfunk 
(WerbeRL/HÖRFUNK) (Entwurfsdatum 23. Februar 
2010) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Februar 2021

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2021 S. 285

Satzung zur Konkretisierung der Zulassungs-
freiheit nach § 54 Abs. 1 des Medienstaatsvertrags

(Satzung Zulassungsfreiheit – ZFS)

Vom 19. Februar 2021

Aufgrund von §  54 Abs.  2 Medienstaatsvertrag (MStV) 
vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. S. 524) erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstal-
ten folgende Satzung:

§ 1 
Zweck der Satzung

Diese Satzung regelt die Konkretisierung der Zulas-
sungsfreiheit nach § 54 Abs. 1 MStV.

§ 2 
Geltungsbereich, Zuständigkeit

(1) Diese Satzung gilt für bundesweit ausgerichtete 
Rundfunkprogramme.

(2) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, 
in dem der betroffene Veranstalter seinen Sitz, Wohnsitz 
oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt 
hat. Sind nach Satz  1 mehrere Landesmedienanstalten 
zuständig oder hat der Veranstalter seinen Sitz im Aus-
land, ist die Landesmedienanstalt zuständig, die zuerst 
mit der Sache befasst worden ist.

§ 3
Verfahren

(1) Auf Antrag des Veranstalters bestätigt die zuständige 
Landesmedienanstalt das Vorliegen der Zulassungsfrei-
heit durch Unbedenklichkeitsbescheinigung. Antrags-
befugt sind private Veranstalter in Bezug auf eigene be-
stehende oder geplante Rundfunkprogramme.

(2) Der Veranstalter hat darzulegen und glaubhaft zu 
machen, dass die Voraussetzungen der Zulassungsfreiheit 
vorliegen. Dies gilt unabhängig vom Antrag auf Ertei-
lung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung.

(3) Auf Anforderung der zuständigen Landesmedienan-
stalt hat der Veranstalter die zur Prüfung erforderlichen 
Unterlagen und Informationen vorzulegen. Dies umfasst 
insbesondere Angaben zu

1.  Inhalt des Programms, einschließlich der Zielgruppe 
und Möglichkeiten der Nutzer zur Interaktion,
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2.  Häufi gkeit und die Dauer der Ausstrahlung,

3.  tatsächlich genutzten und geplanten Übertragungs-
wegen,

4.  technischer und tatsächlicher Reichweite, aufge-
schlüsselt nach Übertragungswegen.

(4) Die Entscheidung über die Zulassungsfreiheit trifft 
die zuständige Landesmedienanstalt durch die Kommis-
sion für Zulassung und Aufsicht (ZAK).

§ 4 

Qualitative Kriterien

(1) Bei der Beurteilung der Bedeutung eines Rundfunk-
programms für die individuelle und öffentliche Mei-
nungsbildung können insbesondere berücksichtigt wer-
den

1.  der Grad der journalistisch-redaktionellen Gestal-
tung,

2.  der Grad der visuellen und/oder akustischen Gestal-
tung,

3.  die thematische Zusammensetzung,

4.  der Grad der vom Veranstalter eröffneten Möglichkei-
ten einer Interaktion mit und zwischen den Nutzern,

5.  die Häufi gkeit und die Dauer der Ausstrahlung.

(2) Für eine nur geringe Bedeutung eines Rundfunkpro-
gramms für die individuelle und öffentliche Meinungs-
bildung kann – abhängig vom Einzelfall – sprechen, 
wenn der Inhalt des Programms

1.  ausschließlich oder klar überwiegend die Förderung 
des Absatzes von Waren oder Dienstleistungen be-
zweckt,

2.  ausschließlich oder klar überwiegend Belange der 
persönlichen Lebensgestaltung betrifft,

3.  aus Sendungen besteht, die im Zusammenhang mit ei-
ner öffentlichen Veranstaltung veranstaltet werden,

4.  aus Sendungen besteht, die für Einrichtungen ange-
boten werden, wenn diese für gleiche Zwecke genutzt 
und die Sendungen nur dort empfangen werden kön-
nen und im funktionellen Zusammenhang mit den in 
diesen Einrichtungen zu erfüllenden Aufgaben stehen.

§ 5 

Quantitative Kriterien

(1) Zur Bestimmung der Anzahl gleichzeitiger Nutzer ei-
nes Rundfunkprogramms ist abzustellen

1.  im Bereich der internetbasierten Rundfunkübertra-
gung auf den Durchschnitt der Aufrufe pro Minute 
über die gesamte Dauer des linearen Verbreitungsvor-
gangs („average concurrent user“) innerhalb eines 
Sechs-Monats-Zeitraums. Soweit Aufrufe je linearem 
Verbreitungsvorgang in anderen Zeitintervallen ge-
messen werden, können diese Zeitintervalle zu 
Grunde gelegt werden.

2.  im Bereich der Fernsehübertragung über Terrestrik, 
Satellit und Kabelanlagen auf den Durchschnitt der 
Anzahl der Seher pro fünf Minuten innerhalb eines 
Sechs- Monats-Zeitraums. Seher, die ein Programm 
weniger als 60 Sekunden lang anschauen, bleiben un-
berücksichtigt.

3.  im Bereich der Hörfunkübertragung über Terrestrik, 
Satellit und Kabelanlagen auf eine Gesamtschau der 
zur Verfügung stehenden Reichweitenerhebungen.

(2) Lässt sich die Anzahl gleichzeitiger Nutzer gemäß 
Abs.  1 nicht bestimmen oder nutzt ein Rundfunkpro-
gramm unterschiedliche Übertragungswege, ist die An-
zahl gleichzeitiger Nutzer im Wege einer Gesamtbetrach-
tung zu ermitteln.

(3) Maßgeblicher Beurteilungszeitraum ist in der Regel 
der Sechs-Monats-Zeitraum vor Einleitung des Verfah-
rens.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 15. April 2021 in Kraft. Sind bis 
zum 14. April 2021 übereinstimmende Satzungen nicht 
von allen Landesmedienanstalten erlassen und veröf-
fentlicht worden, wird diese Satzung gegenstandslos. 
Der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesme-
dienanstalten (DLM) veröffentlicht im Internetauftritt 
unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle 
Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 
übereinstimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht 
haben.

Düsseldorf, den 19. Februar 2021

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2021 S. 288

26

Verordnung zur Aufhebung der 
Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung und 

zur Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Ausländerwesen

Vom 3. März 2021

Auf Grund

–  des § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz  2 durch Gesetz vom 21. Dezember 
1976 (GV. NRW. S.  438) neugefasst und Absatz  3 
Satz  1 zuletzt durch Artikel  10 des Gesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, und 
insoweit nach Anhörung des fachlich zuständigen 
Ausschusses des Landtags,

–  des §  12a Absatz  9, §  15a Absatz  1 Satz  5, Absatz  4 
Satz  5 und 6, des §  23 Absatz  1, des §  24 Absatz  4 
Satz 2 und des § 71 Absatz 1 Satz 2 des Aufenthalts-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
Februar 2008 (BGBI. I S.  162), von denen §  12a Ab-
satz 9 durch Artikel 5 des Gesetzes vom 31. Juli 2016 
(BGBI. I S. 1939) eingefügt und § 15a Absatz 4 Satz 5 
und § 24 Absatz 4 Satz 2 durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722) und § 23 Ab-
satz 1 zuletzt durch Artikel  169 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden sind, 
und

–  des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 
Absatz  2 und des §  88 Absatz  3 des Asylgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 
2008 (BGBl.  I S.  1798), verordnet die Landesregie-
rung:

Artikel 1
Aufhebung der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung

Die Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 971) wird aufgehoben.

Artikel 2
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 

im Ausländerwesen

§  5 Absatz  10 der Verordnung über Zuständigkeiten im 
Ausländerwesen vom 10. September 2019 (GV. NRW. 
S. 593), die durch Verordnung vom 18. Februar 2020 (GV. 
NRW. S. 155) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
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„(10) Die Bezirksregierung Arnsberg ist landesweit für 
die Entscheidungen über Wohnsitzregelungen nach § 12a 
Absatz 1 bis 6 und § 72 Absatz 3a des Aufenthaltsgeset-
zes zuständig.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft.

Düsseldorf, 3. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

– GV. NRW. 2021 S. 289

312

Gesetz 
zur Stärkung religiöser, weltanschaulicher 
und politischer Neutralität der Justiz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Stärkung religiöser, weltanschaulicher 
und politischer Neutralität der Justiz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

Vom 9. März 2021

Artikel 1
Justizneutralitätsgesetz (JNeutG NRW)

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind alle Per-
sonen, die als Richterinnen und Richter, Beamtinnen und 
Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
einschließlich der Personen, die sich in der Berufsausbil-
dung befi nden, in den Dienststellen tätig sind oder der 
Dienstaufsicht unterliegen, unabhängig davon, ob ein 
Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Dienststelle besteht. 
Beschäftigte sind auch Personen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen. Ausgenommen 
sind diejenigen, denen die religiöse Betreuung in den 
Justizvollzugseinrichtungen übertragen ist.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Be-
hörden, Gerichte und Einrichtungen des Landes, die öf-
fentliche Aufgaben auf dem Gebiet der Rechtspfl ege und 
des Justizvollzuges wahrnehmen.

§ 2
Verbot religiös, weltanschaulich oder 

politisch geprägter Symbole und Kleidung

(1) Beschäftigte sowie ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter dürfen in der gerichtlichen Verhandlung keine 
wahrnehmbaren Symbole oder Kleidungsstücke tragen, 
die bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse, 
weltanschauliche oder politische Auffassung zum Aus-
druck bringen.

(2) Auch außerhalb gerichtlicher Verhandlungen dürfen 
Beschäftigte bei der Ausübung der ihnen übertragenen 
hoheitsrechtlichen Tätigkeiten keine Symbole oder Klei-

dungsstücke der in Absatz  1 bezeichneten Art tragen, 
wenn sie bei diesen Tätigkeiten regelmäßig von Dritten 
wahrgenommen werden.

§ 3
Verhüllungsverbot

Beschäftigte dürfen ihr Gesicht bei Ausübung des Diens-
tes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbe-
zug nicht verhüllen, es sei denn, dienstliche oder gesund-
heitliche Gründe erfordern dies.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2026 über die Erfahrungen mit diesem Ge-
setz.

Artikel 2
Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes

Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 812), das durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 14 
folgende Angabe eingefügt:

  „§ 14a Amtstracht“.

2.  Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

 „§ 14a

 Amtstracht

  Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte tragen Amtstracht nach näheren 
Bestimmungen des für Justiz zuständigen Ministeri-
ums. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter tragen 
eine Amtstracht nur, soweit dies in den erlassenen Be-
stimmungen vorgesehen ist. Die Bestimmungen über 
die Amtstracht sind unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des Justizneutralitätsgesetzes vom [9. März 
2021 (GV. NRW. 290] in der jeweils geltenden Fassung 
zu erlassen.“

Artikel 3
Aufhebung des Landesrichtergesetzes

Das Landesrichtergesetz vom 29. März 1966 (GV. NRW. 
S. 217), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S.  812) geändert worden ist, 
wird aufgehoben.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 9. März 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern 
Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz

Peter B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 290
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